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VERWALTUNGSBERICHT

DER

SANITATS-DIREKTION
DES KANTONS BERN

FUR DAS JAHR 1952

Direktor: Regierungsrat Dr. F. Giovanoli

Stellvertreter: Regierungsrat D. Buri

I. Gesetzliche Erlasse und Kreisschreiben

a) An gesetzlichen Erlassen im Rahmen des Ge-

schiaftskreises der Sanitidtsdirektion sind zu erwihnen:
1 Die am 27. Mai 1952 erfolgte Erginzung der Ver-

ordnung vom 25. Mai 1943 tiber Massnahmen gegen
iibertragbare Krankheiten. Diese Erginzung war
deshalb notwendig, weil durch Bundesratsbeschluss
vom 18. Mai 1952 in Ergéinzung des Bundesrats-
beschlusses vom 20. April 1943 iber die Anzeige-
pflicht fiir ibertragbare Krankheiten folgende
Krankheiten als anzeigepflichtig erklért wurden:

Riickfallfieber, bakterielle Lebensmittelver-
giftung, Milzbrand, Rotz, Tollwut, Tularimie, Pa-
pageienkrankheit, Maltafieber, Roteln mit beson-
derer Erwdhnung der Roteln bei Schwangern,
Leptospirosen und Q-Fieber.

. Die Verordnung vom 20. Juni 1952 iber die Aus-
iibung der Massage, Heilgymnastik und Fusspflege
sowie die Anwendung therapeutischer Hilfsmittel.
Die neue Verordnung hat namentlich folgende
Neuerungen gebracht:

Der Betrieb einer Sauna (Heissluft-Wechsel-
bad) wurde bewilligungspflichtig erklart; die Dauer
der Lehrzeit fiir Massage allein oder Massage und
Heilgymnastik zusammen ist von bisher 18 Mo-
naten auf 2 Jahre und diejenige fiir Fusspflege von
bisher 6 Monaten auf 18 Monate erh6ht sowie die
Lehrzeit von Massage, Heilgymnastik und Fuss-
pflege zusammen auf 3 Jahre festgesetzt worden.
Ferner wurde fiir die Zulassung zu den Priifungen
das Mindestalter fiir Massage und Heilgymnastik

oder Massage allein auf 20 Jahre und fiir Fusspflege
auf 19 Jahre festgesetzt.

8. Die vom 22. Juni 1952 datierte Aufhebung der Ab-
dnderung vom 80. Juni 1950 von Ziffer 2 im Ab-
schnitt «I. Allgemeine Bes’mmmungen» des kanto-
nalen Tarifs vom 9. Juni 1939 fiir die Verrichtungen
der Arzte bei der Behandlung der bei der Schwei-
zerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) ob-
ligatorisch Versicherten und Ersetzung durch eine
neue Fassung im Sinne einer den gemeinsamen An-
trigen der Schweizerischen Unfallversicherungsan-
stalt und des Zentralvorstandes der Verbindung der
Schweizer Arzte entsprechenden Erhohung der
Hochstbetrige um 109, mit Wirkung ab 1. Juli
1952.

b) Kreisschreiben -hat unsere Direktion, nebst den
alljahrlichen Rundschreiben, wie z. B. betreffend die
Tuberkuloseberichte der Gemeinden, die Beitragsge-
suche der Gemeinden zur Erlangung der Bundesbeitrige
zwecks Verbilligung der Krankenpflege und Geburtshilfe
usw., folgende erlassen:

1. ein Kreisschreiben vom 1. Mérz 1952 ermichtigte
die Apotheker des Kantons Bern, die im Speziali-
tatenverzeichnis der kantonalen Sanitétsdirektion
unter «Spezialtabelle» aufgefiihrten Horapparate
neben den schon bisher dazu berechtigten Spezial-
geschiften verkaufen zu diirfen unter der Voraus-
setzung, dass das Verkaufspersonal iiber die Appara-
tur und ihre Anwendung genau orientiert ist;

2. in einem Kreisschreiben vom 10. Mérz 1952 wurden
die interessierten Kreise gemiss den kantonalen
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Erlassen und der interkantonalen Vereinbarung be-
treffend die Kontrolle der Heilmittel iiber die be-
sondern Vorschriften hinsichtlich Kontrolle, Ab-
gabe und Vertrieb von Arzneimitteln und pharma-
zeutischen Spezialititen eingehend orientiert;

8. mit Kreisschreiben vom 7. April 1952 sind die Apo-
theker und Drogisten auf den unlautern Vertrieb
von Heilmitteln durch ein Laboratorium in Heiden
aufmerksam gemacht und ist gleichzeitig der Ver-
kauf von drei durch dieses Laboratorium vertrie-
benen pharmazeutischen Spezialititen untersagt
worden ;

4. durch Kreisschreiben vom 80. Mai 1952 wurden die

Personen, Firmen und Anstalten, die gemiiss Art. 4,

9 und 14 des Bundesgesetzes iiber die Betdubungs-

mittel vom 8. Oktober 1951 einer Kontrolle der

Betdubungsmittel unterworfen sind, unter gleich-

zeitiger Zustellung eines Exemplars dieses Gesetzes

und eines Verzeichnisses der ihm unterstellten Be-

tdubungsmittel auf die wichtigsten Anderungen

- gegeniiber dem Bundesgesetz vom 2. Oktober 1924
 aufmerksam gemacht;

5. mit Kreisschreiben vom 9. Juni 1952 erhielten die
Arzte sowie die 6ffentlichen und privaten Kranken-
anstalten ein Exemplar der in Ausfithrung des
Bundesratsbeschlusses vom 13. Mai 1952 tber die
Anzeigeptlicht fiir ibertraghare Krankheiten vom
Regierungsrat am 27. Mai 1952 angenommenen Er-
ginzung der Verordnung vom 25. Mai 1943 iiber
Massnahmen gegen iibertragbare Krankheiten und
gleichzeitig auch genaue Anweisungen, welche der
durch den obgenannten Bundesratsbeschluss erst-
mals als anzeigepflichtig erklirten Krankheiten
oder Verdachtsfalle durch Einzelanzeige sofort oder
durch Kollektivanzeige jeweilen fiir eine Woche
zusammen der Sanitdtsdirektion zu melden sind;

6. durch Kreisschreiben vom 26. November 1952
wurde den offentlichen Spitélern, unter gleichzei-
tiger Zustellung eines an die kantonalen Sanitéts-
behérden gerichteten Rundschreibens des Hidge-
nossischen Gesundheitsamtes vom 10. Juli 1952, die
Bildung von zwel schweizerischen Grippezentren
im hygienisch-bakteriologischen Institut der Uni-
versitit Bern und im Institut d’hygiéne der Uni-
versitdt Genf bekanntgegeben und diese Grippe-
zentren den Spitélern fiir die Laboratoriumsunter-
suchungen tiber das Grippe-Virus empfohlen.

I1. Offentliche Hygiene und Gesund-
heitspflege

Ungesunde Wohnungen und Wohnungsnot

Im Berichtsjahr 1952 wurden sowohl der Gemeinde-
direktion als auch der Sanitdtsdirektion zahlreiche
Klagen vorgebracht wegen ungeniigenden und unge-
sunden Wohnungen. Fast immer handelt es sich um
feuchte, nicht unterkellerte, licht- und sonnenarme
- Wohnungen und iiberdies um solche, die fiir die be-

treffenden Familien als zu klein angesehen werden
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mussten. In der Regel wurden die Verhéltnisse durch ein
drztliches Mitglied der Ortsgesundheitskommission tiber-
priift und in einzelnen besonders schwerwiegenden -
Fillen direkt durch den Kantonsarzt. Die Mehrzahl der
Beanstandungen erwiesen sich als begriindet. Leider
konnte nicht immer den Gesuchstellern geholfen werden,
da es in vielen Gemeinden an geniigenden hygienisch
einwandfreien Wohnungen mit ertriglichen Mietzinsen
tiir kleine Leute fehlt. Wenn Gemeinden trotz allem
Bemiihen keine geeigneten Wohnungen vermitteln oder
zur Verfiigung stellen konnen, so ist das Fehlen von
Wohnraum daran schuld.

III. Straflose Unterbrechung der
Schwangerschaft

Nach Art. 26 des bernischen Gesetzes vom 6. Ok-
tober 1940 betreffend die Einfithrung des schweize-
rischen Strafgesetzbuches, ist die Sanitétsdirektion er-
méchtigt worden, den in Art. 120 Strafgesetzbuch vor-
gesehenen zweiten Arzt zu bezeichnen, der ein schrift-
liches Gutachten dariiber abzugeben hat, ob eine
Schwangerschaft zu unterbrechen ist, um eine nicht
anders abwendbare Lebensgefahr oder grosse Gefahr
dauernden schweren Schadens an der Gesundheit von
der Schwangeren abzuwenden.

Im Jahr 1952 wurden unserer Direktion total 1895
Gesuche (gegeniiber 1251 im Vorjahr) von Arzten um
Bezeichnung des zweiten begutachtenden Facharztes
eingereicht. Davon sind 22 Frauen der medizinischen
Poliklinik und 41 Frauen der psychiatrischen Poli-
klinik zur Begutachtung zugewiesen worden. Die iibrigen
Begutachtungsfille wurden von Privatirzten erledigt.
Von allen angemeldeten Patientinnen betrafen 934
psychiatrische Begutachtungen. Bei den iibrigen Ge-
suchen handelte es sich um Frauen mit Lungen- und
Tuberkulosekrankheiten, Herzleiden, multiple Sklerose,
Zirkulationsstorungen und vereinzelte Augen- und
Ohrenerkrankungen.

Von den 1895 Begutachtungsfillen wurden 1196
zur Unterbrechung &rztlich empfohlen; in 112 Fillen
wurde Ablehnung beantragt, weil die Bedingungen von
Art. 120 des schweizerischen Strafgesetzbuches nicht
erfillt waren, die eine Unterbrechung rechtfertigen
liessen. In 25 Fillen fand ein Spontanabort statt und in
10 Féllen musste wegen Lebensgefahr eine Notunter-
brechung vorgenommen werden. Bei 11 Frauen bestund
keine Schwangerschaft und in 41 Féillen fand eine Be-
gutachtung durch den zweiten Arzt nicht statt, weil es
sich entweder um eugenische oder soziale Indikationen

" handelte, welche das schweizerische Strafgesetzbuch zur

Vornahme einer straflosen Unterbrechung nicht an-
erkennt, oder weil sich eine Begutachtung nicht mehr
als notwendig erwies, oder weil die Patientinnen der
begutachtenden Untersuchung fernblieben und sich viel-
fach bereit erkldrten, die Schwangerschaft zu Ende zu
fithren. Eine Unterbrechung, obschon érztlich empfoh-
len, wurde nicht ausgefiihrt, da die Patientin die gleich-
zeitige, vom Arzt verlangte Sterilisation verweigerte.
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IV. Verhandlungen der unter der
Sanititsdirektion stehenden Behorden

1. Die Aufsichiskommaission der bernischen Heil- und
Pflegeanstalten Waldaw, Miinsingen und Bellelay ver-
sammelte sich im Berichtsjahr zweimal zu einer Plenar-
sitzung; ferner besuchte sie, wie sie das zu tun pflegt,
eine ausserkantonale Anstalt, nimlich St. Urban, wo
sie mancherlei Anregung empfing; nicht minder in-
struktiv war eine damit verbundene Besichtigung des
Bezirksspitals Langenthal.

Die periodischen Inspektionen der 3 Anstalten so-
wie der Okonomien durch die Subkommissionen er-
gaben das gewohnt gute Bild.

Entlassungsgesuche langten 13 (im Vorjahr 22) ein.
Deren 6 wurden abgewiesen; eines wurde zuriickge-
zogen, eines wegen Ablebens des Patienten und ein
weiteres wegen erfolgter Entlassung gegenstandslos. Fir
zwel Gesuche war die Aufsichtskommission nicht zu-
stindig und zwei sind noch hingig; in einem Fall ist der
Patient in eine andere Anstalt versetzt worden zur noch-
maligen Begutachtung.

Von den 4 eingelangten Versetzungsgesuchen (im
Vorjahr 4) konnte keinem entsprochen werden.

Beschwerden wurden wie im Vorjahr 8 erhoben;
2 erwiesen sich als haltlos; die dritte wurde vom Be-
schwerdefiihrer, nachdem er iiber den Sachverhalt auf-
geklidrt worden war, zuriickgezogen.

Kostgeldfestsetzungen fanden in 1890 Féllen (im
Vorjahr 1855) statt. Ferner waren 70 Reduktionsgesuche
(im Vorjahr 69) zu behandeln.

2. Das Sanititskollegium erledigte folgende Anzahl
von Geschiften:

a) Die Medizinische Sektion auf dem Zirkulations-
wege 18 Geschifte und 2 Geschifte in 1 Sitzung;

b) die Zahnirztliche Sektion auf dem Zirkulations-
wege 4 Geschifte;

¢) die Veterindr-Sektion hatte 1 Sitzung.
Plenarsitzungen fanden keine statt.

Bei den von der medizinischen und zahnirztlichen
Sektion erledigten Geschiften handelt es sich in 7 Fillen
um Honorarstreitigkeiten. Finige Fille konnten schon
im Vorverfahren, also ohne Begutachtung durch das
Sanitéitskollegium, erledigt werden. In allen diesen Ent-
scheiden wurde der amtliche, regierungsritliche Tarif
zugrunde gelegt, der in streitigen Fallen massgebend ist.

Ein Arzt musste verwarnt werden.

3. Die Aufsichtskommission fiir wissenschaftliche
Tierversuche hat im Berichtsjahr keine Sitzung ab-
gehalten.

V. Forderung der Krankenpflege und
Geburtshilfe

1. In Gebirgsgegenden erhielten die Einwohner-
gemeinden an ihre Ausgaben fiir beitragsberechtigte
Einrichtungen zur Verbilligung der Krankenpflege und
Geburtshilfe wie seit Jahrzehnten Bundesbeitrige ge-
stutzt auf Art. 87, Abs. 2 und Art. 89 des Bundesgesetzes
vom 19. Juni 1911 iiber die Kranken- und Unfallver-
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sicherung sowie Art.2 und Art. 25 der beziiglichen
bundesritlichen Verordnung IT vom 30. Dezember 1913
betreffend Iestsetzung dieser Beitrige. Auf Grund
unseres Kreisschreibens an die vom Bundesamt fiir
Sozialversicherung im Vorjahr subventionierten und an
weitere Einwohnergemeinden, die geméss einer geogra-
phischen Karte dieser Amtsstelle ganz oder teilweise in
der Gebirgszone liegen, wurden uns 49, im Vorjahr 47,
Gesuche zur Erlangung obgenannter Bundesbeitrige
eingereicht. Beitragsberechtigte Einrichtungen sind zum
Beispiel Arzt- und Hebammen-Wartgelder in bar oder
natura, Kantons- und Gemeindebeitrige an Spitiler,
Krankenmobilien- oder Krankenutensiliendepots und
Samariterposten, Gehalt und Naturalleistungen an
Krankenschwestern, sofern es sich nicht um Leistungen
aus eigenen Besténden oder Betrieben der betreffenden
Gemeinde, wie Holz, Wasser, elektrische Kraft usw.
handelt, ferner Abonnemente und Einrichtungen fiir
Telephon usw. Die beitragsberechtigten Gemeinden ge-
horen zu den Amtsbezirken Oberhasli, Interlaken, Fru-
tigen, Ober- und Niedersimmental, Saanen, Thun,
Schwarzenburg, Signau, Trachselwald und Konolfingen.

Gestiitzt auf das Kreisschreiben des Eidgendssi-
schenVolkswirtschaftsdepartementesvom5.Februar1947
hat das Bundesamt fir Sozialversicherung im Sinne der
Sparmassnahmen des Bundesrates, wie im Vorjahr, die
Beitrage um 369, bis 509, gekiirzt. Die prozentualen
Abzige sind in der Weise abgestuft worden, dassden
tiefer in der Gebirgszone liegenden Gemeinden, mit
Riicksicht auf ihre meist d&rmern Verhéiltnisse und ge-
ringere Wegsamkeit, verhiltnisméssig weniger abgezogen
wurde als den Gemeinden in der Randzone der Gebirgs-
gegend. Die auf diese Weise berechneten Bundesbeitriage
betragen an die nachgenannten Ausgaben unseres Kan-
tons und der Gemeinden des Jahres 1951:

a) an die Ausgaben des Kantons von Fr. 1 348 155.60
(im Vorjahr Fr. 1 284 393) fiir Staatsbeitrige an die
Bezirksspitiler und das Inselspital fiir die Pflege-
kosten von Kranken aus Gebirgsgegenden 19, bis
40%,, total brutto Fr. 128 688, und nach Abzug von
50% = Fr.64342, noch Tr.64 341 gegeniiber
Fr. 64 337 im Vorjahr;

b) an die beitragsberechtigten Ausgaben von 49 Gemein-
den im Betrage von Fr.321482.80 (im Vorjahr
Tr. 808 219.55) von 47 Gemeinden) 89, bis 50%,,
d. h. nach Abziigen wie im Vorjahr von 869, bis
509, total netto Fr. 837 666 gegentiber Fr. 84 774 im
Vorjahr.

2. Ferner wurde 1m ganzen Kanton, also auch ausser-
halb den Gebirgsgegenden die Krankenptlege und Ge-
burtshilfe in folgender Weise gefordert:

a) durch Krankenpflegereglemente der Gemeinden, die
nach Priifung durch unsere Direktion vom Regie-
rungsrat genehmigt worden sind;

b) durch die Anstellung von stindigen Gemeindekran-
kenschwestern, gestiitzt auf genehmigte Kranken-
pflegereglemente von Gemeinden. Diese Kranken-
schwestern pflegen in erster Linie Arme und wenig
Bemittelte, und zwar entsprechend ihren finanziel-
len Verhiltnissen ganz oder teilweise unentgeltlich.
Den Krankenschwestern ist aber untersagt, Kranke
ohne drztliche Verordnung zu behandeln oder gleich-
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)

f)

Sanit#t

zeitig Wochnerinnen zu pflegen; umgekehrt darf
die Hebamme, wegen Ansteckungsgefahr fiir die
Wochnerinnen und Sauglinge, nicht gleichzeitig
Kranke pflegen;

durch Vermittlung von diplomierten Gemeinde-
krankenschwestern der bernischen Landeskirche,
welche seit mehr als 37 Jahren tiichtige Kranken-
schwestern (im Bezirksspital Liangenthal) ausbilden
lisst, die mit grosser Hingabe und Aufopferung
zaum Wohle der Kranken in vielen Gemeinden ihren
sehr oft schweren und verantwortungsvollen Beruf
ausiiben;

durch wunentgeltliche drztliche Behandlung und Ver-
pflegung von im Kanton Bern heimat- oder wohn-
sitzberechtigten armen oder unbemittelten gyni-
kologischen Kranken, Schwangeren, Gebérenden,
Neuentbundenen oder Wochnerinnen im kantonalen

Frauenspital in Bern wihrend 6 Wochen vor und

14 Tagen nach der Entbindung;

durch stark wverbilligte dratliche Behandlung wnd
Pflege von gynikologischen Kranken, Schwangeren,
Gebirenden, Neuentbundenen oder Wochnerinnen
im kantonalen Frauenspital in Bern, auch wenn sie
nicht unbemittelt sind, zu einem je nach ihren Ver-
mogens-, Einkommens- und Familienverhéltnissen
bedeutend herabgesetzten Pflegegeld von Fr. 1 bis
hochstens Fr. 8 im Tag;

mittelst Kantonsbeitragen an die Betriebs- und Bau-
kosten der hienach unter Abschnitt XV erwihnten
Spezialanstalten und Bezirkskrankenanstalten;
durch jihrliche Kantonsbeitrige von 40%, an die Aus-
gaben der Gemeinden fiir die Besoldungen der Ge-
meindekrankenschwestern, der Hauspflegerinnen,
die Hebammenwartgelder, Beitrige an die Armen-
krankenpflegevereine, Beitrige an Krankenmobi-
liendepots und Beitrige an Krankenversicherungen
fiir Unterstiitzte, soweit die Gemeinden diese Aus-
gaben in der Spend-, bzw. Krankenkassenrechnung
unter Rubrik «Verschiedenes» verbuchen.

VI. Medizinalpersonen

A. Bewilligung zur Berufsausiibung

1. Der Regierungsrat hat auf Antrag unserer Direk-

tion die Bewilligung zur Berufsausiibung erteilt an:
a) 88 Arzte, wovon 1 Frau, darunter 12 Berner und

b)
¢)

26 Burger anderer Kantone, gegeniiber 33 Arzten,
worunter 0 Frauen, im Vorjahr;

6 Tieriirzte, wovon 1 Frau, gegeniiber 9 Tierdrzten,
worunter 0 Frauen, im Vorjahr;

7 Apotheker, wovon 2 Frauen, darunter 2 Berner
und 5 Angehorige anderer Kantone, gegeniiber 11
Apotheker, worunter 6 Frauen, im Vorjahr.

In einem Falle musste die Bewilligung zur Aus-

iibung des Arztberufes verweigert werden, weil der
Gesuchsteller seinerzeit wegen Angriff auf die Un-
abhiingigkeit der Eidgenossenschaft zu einer Geféingnis-
strafe von 13 Monaten verurteilt wurde und aus der
Armee ausgestossen ist. Da Zweifel an einem einwand-
freilen Lieumund des betreffenden Arztes auch heute
noch berechtigt sind, konnte der Regierungsrat die Ver-
antwortung nicht ibernehmen, die nachgesuchte Berufs-
ausiibungs-Bewilligung zu erteilen.

2. Unsere Direktion erteilte die Bewﬂhgung zur

Berufsausiibung an:

a) 8 Zahnérzte, worunter 0 Frauen, darunter 5 Berner

und 3 Angehoérige anderer Kantone, gegeniiber 10
Zahnérzten, worunter 1 Frau, im Vorjahr;

b) 2 Arzt-Assistenten, worunter 1 Berner und 1 An-

gehoriger eines andern Kantons, gegeniiber 2 Arzt-
Assistenten, beides Angehorige anderer Kantone,
im Vorjahre;

¢) 3 Zahnarzt-Agsistenten, wovon 1 Frau, darunter

0 Berner und 8 Angehérige anderer Kantone,
gegeniiber 3 Zahnarzt-Assistenten, wovon 0 Frauen,
im Vorjahr;

d) 12 Apotheker-Assistenten, wovon 8 Frauen, dar-

unter 4 Berner, 1 Angehérige eines andern Kantons
und 7 Auslénderinnen, gegeniiber 7 Apotheker-
Assistenten, wovon 5 Frauen im Vorjahr.

B. Aufsicht iiber die Medizinalpersonen

Unsere Fachexperten haben im Jahr 1952 folgende

amtliche Inspektionen ausgefiihrt:
1. in o6ffentlichen Apotheken, anlisslich:

Neueroffnungen. . . 5 gegeniiber 1 im Vorjahr
Handénderungen . . 38 » 8 » »
Verwalterwechsgel . . 5 » 1 » »
periodische Inspek-
tionen . . . . . . 10 » 1 » »
Nachinspektionen . . 5 » 6 » »
ausserordentliche In-
spektionen . . . . 0 » 1 » »
Verlegung, Umbau . 1 » 0 » »
Inspektionen zur Er-
teilung von Rat-
schlagen, Kon-
trollen ete.. . . . 1 » 1 » »
Total 80 gegeniiber 14 im Vorjahr

. in Privatapotheken, anlésslich:

a) bei Arzten:

Neuerdffnungen . 10 gegeniiber 18 im Vorjahr
penodlschelnspek

tionen . . . 5 » 14 » »
Handanderungen .1 » 12 » »
Nachinspektionen 14 » 14 » »

Inspektionen zur
Erteilung von

Ratschlégen,
Kontrollen ete. 2 » 2 » »
b) in Spitélern und
Anstalten . . . . 2 » 2 » »
Total 44 gegeniiber 62 im Vorjahr

Im Berichtsjahr wurden folgende Betriebsbewilli-

gungen erteilt:

Apotheken. . . . . . . . . . .. 4
Privatapotheken . . . . . . . . . 20
Spitalapotheken . . . . . . . . . 0

Total 24
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Die Zahl der 6tfentlichen Apotheken hatim Berichts-
jahr eine weitere Zunahme erfahren. Die neuen Betriebe
sind durchwegs modern und zweckméssig eingerichtet.
Der Zustand der kontrollierten 6ffentlichen Apotheken
darf im allgemeinen als gut bezeichnet werden. In ein-
zelnen Fillen wurden indessen Nachvisitationen unum-
ginglich. Es ist nicht zu verkennen, dass ein Mangel an
qualifizierten Hilfskriften besteht. Besonders in lind-
lichen Gegenden hat der Apotheker oft Miihe, einen
Stellvertreter zu finden. Bei der Anpassung élterer
Betriebe an die heutigen Anforderungen sind weiterhin
Fortschritte erzielt worden. Diesem Punkt wird das
Inspektorat auch in den kommenden Jahren seine volle
Aufmerksamkeit schenken. Die Vignettierung der phar-
mazeutischen Spezialititen ist eine wichtige sanitéts-
polizeiliche Massnahme um die Einhaltung der Verkaufs-
abgrenzungen sicherzustellen. Die Frist zum Aufbrau-
chen nicht vignettierter Packungen ist seit Juni 1952
abgelaufen. Die Einfithrung dieser Vignettierung hat
wesentlich zur klaren Regelung des Arzneimittelhandels
beigetragen und wird den Apothekern, Arzten, Dro-
gisten und schliesslich auch dem Inspektorat die Arbeit
wesentlich erleichtern. i

Die noch hingigen Gesuche von Arzten um Ertei-
lung der Bewilligung zur Fithrung einer Privatapotheke
konnten zum grossten Teil erledigt werden. Die An-
passung der drztlichen Privatapotheken an die gesetz-
lichen Vorschriften und die Anforderungen der Pharma-
copoe Helvetica stosst ab und zu auf Schwierigkeiten,
was aus der verhiltnismé#ssig hohen Zahl von Nach-
visitationen hervorgeht. Jeder Arzt hat das Recht, die
bei der Behandlung in der Sprechstunde oder beim
Krankenbesuch unmittelbar notwendigen Heilmittel zu
halten und abzugeben, ohne im Besitze der Bewilligung
zur Fiihrung einer Privatapotheke zu sein. Alle iibrigen
Medikamente sind aus einer 6ffentlichen Apotheke zu
verschreiben. Beabsichtigt dagegen ein Arzt, die fiir die
Behandlung seiner Patienten erforderlichen Heilmittel
nicht aus einer 6ffentlichen Apotheke zu verschreiben,
sondern selber zu verabreichen oder sogar auch selber
herzustellen, so muss er Inhaber einer Privatapotheke
sein, wozu eine Bewilligung einzuholen ist. Dass diese
Privatapotheken vorschriftsgeméss eingerichtet sein
miissen, ist selbstverstdndlich. Abgesehen von wenigen
Ausnahmen waren die Beziehungen zwischen der Arzte-
schaft und dem Inspektorat durchwegs korrekt.

C. Hebammenwesen

1. Hebammenlehrkurse: Der deutschsprachige Lehr-
kurs 1950-1952 ist am 15. Oktober 1952 zu Ende ge-
gangen. Es konnte 17 Schiilerinnen das bernische Heb-
ammendiplom ausgestellt werden, von denen 10 sich im
Kanton Bern niedergelassen haben (6 in freier Praxis,
4 in Spitilern); 6 Schiilerinnen sind in andere Kantone,
1 Schiilerin ist ins Ausland gezogen.

Einer Hebamme mit zweijahriger Ausbildung und
Diplom des Kantons Basel-Stadt wurde die Berufs-
ausiibungsbewilligung fiir den Kanton Bern ausgestellt,
da die Ausbildung den bernischen Vorschriften ent-
spricht. In einem andern Fall musste einer Tessiner
Hebamme mit italienischem Diplom die Bewilligung zur
Ausiibung des Hebammenberufes in einer kleinen juras-
sischen Gemeinde erteilt werden, weil sich trotz grossen
Bemiihungen keine bernisch diplomierte Hebamme da-
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selbst niederlassen wollte. In dhnlicher Weise musste
einer Hebamme mit nur einjihriger Ausbildung und
Diplom des Kantons St. Gallen, aber mit mehrjihriger
Spitalpraxis, die Berufsausiibungsbewilligung erteilt
werden, damit sie einen Posten in einem von Ordens-
schwestern geleiteten Spital, das ebenfalls Miihe hat,
passende Hebammen zu finden, annehmen konnte.

Fir den deutschsprachigen Hebammenlehrkurs im
kantonalen Frauenspital in Bern, der vom 15. Oktober
1952 bis 15. Oktober 1954 dauert, haben sich 12 Schii-
lerinnen angemeldet ; eine Schiilerin ist aber wieder aus-
getreten.

2. Wiederholungskurse fiir Hebammen: Im Jahr
1952 fanden vier Hebammen-Wiederholungskurse, drei
deutschsprachige und ein franzosischer, statt; diese sind
von insgesamt 59 Hebammen besucht worden. Allen
diesen Hebammen wurde eine Entschidigung fiir allen-
falls entgangene Geburten wihrend des Kurses aus-
gerichtet.

3. Spitalhebammen: Die Direktion des Gesundheits-
wesens des Kantons Ziirich erteilt diplomierten Kranken-
pflegerinnen und diplomierten Wochen- und Siuglings-
pflegerinnen, welche in der Hebammenschule der Uni-
versitdts-Frauenklinik Zirich einen einjihrigen Aus-
bildungskurs als Hebamme absolviert haben, die Be-
willigung zur Betitigung als Spitalhebamme. Mit Zu-
stimmung des Direktors des kantonalen Frauenspitals
in Bern stellt nun auch unsere Direktion solchen diplo-
mierten Pflegerinnen, welche sich {iber eine einjihrige
Ausbildung an der Universitéits-Frauenklinik Ziirich
ausweisen, eine Berufsausiibungsbewilligung als Spital-
hebamme aus; diese Bewilligung hat zur Fiithrung einer
selbstdndigen Praxis keine Giiltigkeit.

Im Berichtsjahr ist kein Gesuch um Erteilung einer
Bewilligung im vorstehenden Sinn gestellt worden.

D. Bestand der Medizinalpersonen, Apotheken
und Drogerien auf den 31. Dezember 1952

Arzte 717, wovon 20 mit Grenzpraxis, und 538 Frauen,
gegeniiber 695, wovon 54 Frauen, im Vorjahr.

9 Arzte sind gestorben und 7 Arzte aus dem Kanton
weggezogen.

Zahndrzte 857, wovon 22 Frauen, gegeniiber 852,
wovon 22 Frauen, im Vorjahr. 8 Zahnirzte sind ge-
storben und 2 sind aus dem Kanton weggezogen.

Apotheker 167, wovon 36 Frauen, gegeniiber 167,
wovon 38 Frauen, im Vorjahr. 3 Apotheker sind ge-
storben und 4 aus dem Kanton Bern weggezogen.
Offentliche Apotheken bestehen 128.

Terdrzte 146, wovon 8 Frauen, gegeniiber 140, wo-
von 2 Frauen, im Vorjahr.

Hebammen 874, gegeniiber 433 im Vorjahr.

Drogerien gibt es 228.

VII. Widerhandlungen gegen die
Medizinalgesetzgebung

Auf Anzeigen unserer Direktion oder der Polizei-
organe wurden wie im Vorjahr eine grosse Anzahl von
Personen wegen Widerhandlungen gegen das Gesetz vom
14. Mérz 1865 iiber die Ausiibung der medizinischen
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Berufsarten, die Verordnung vom 29. Oktober 1926 tiber
die Ausiibung der Zahnheilkunde und die Verordnung
vom 8. November 1933 iber die Apotheken, die Dro-
gerien und den Kleinverkauf von Arzneistoffen, pharma-
zeutischen Spezialititen, medizinischen Apparaten sowie
Giften und auf Grund des Bundesgesetzes vom 2. Okto-
ber 1924 betreffend Betdubungsmittel bestraft. Nach
den verschiedenen Tatbestdnden lassen sich folgende
finf Gruppen von strafbaren Widerhandlungen unter-
scheiden, nimlich:

L. Strafbare Verletzungen der Berufspflichten von
Medizinalpersonen, d.h. Arzten, Zahnirzten, Apothe-
kern, Hebammen und Tierdrzten bei der Austibung ihres
Berufes. Hier ist folgendes zu erwidhnen:

Eine Apothekerin in Bern ist wegen Widerhandlung
gegen die Verordnung vom 3. November 1933 iiber die
Apotheken, die Drogerien und den Kleinverkauf von
Arzneistoffen, pharmazeutischen Spezialititen, medi-
zinischen Apparaten sowie Giften mit einer Busse von
Fr. 80 bestraft worden.

I1I. Der Verkauf itm Umbherziehen oder mattels Auto-
maten, die Bestellungsaufnahme ber Selbstverbrauchern
sowie das Feilbieten in andern als Berufslokalen und der
Kleinverkauf von micht frewwerkiuflichen Arzmeistoffen,
pharmazeutischen Spezialititen, medizinischen Apparaten,
Gegenstinden fiir Heilzwecke oder Giften durch unbefugte
Personen, wie z. B. Geschiftsreisende, Hausierer, Ver-
treter, Chemiker, Inhaber von Kriuterhiusern ete. Die
Mehrzahl dieser Widerhandlungen sind von ausserhalb
des Kantons Bern wohnenden Personen begangen und
mit Bussen unter Fr.70 bestraft worden, wobei die
gleichen Angeklagten fiir ortlich oder zeitlich von-
einander getrennte Gesetzesiibertretungen hiufig mehr-
mals verurteilt wurden. Als Beispiele erwihnen wir hier
einzelne unter diese Gruppe fallende Angeschuldigte,
denen neben den Verfahrenskosten noch nachgenannte
Bussen von iiber Fr. 70 auferlegt wurden, ndmlich:

1. ein Kaufmann in Speicherschwendi (Appenzell)
Fr. 400;

2. ein Kaufmann in Ennetbaden Fr. 80;

8. die Inhaberin eines Kriduterhauses Fronalp, Schwyz

Fr. 180.

Es sind noch weitere Personen wegen den unter
diese Gruppe fallenden Widerhandlungen bestraft wor-
den, die aber gleichzeitig auch wegen Kurpfuscherei ver-
urteilt werden mussten, weshalb diese Iille unter Ziffer
ITT hienach erwéhnt werden.

II1. Die Kurpfuscherer, d.h. die gewerbsméssige
Ausiibung eines Zweiges der Heilkunde gegen Belohnung
durch unbefugte Personen, wie z. B. Herboristen, Natur-
drzte, Naturheilkundige, Magnetopathen, Pendler etc.
Wegen Widerhandlungen dieser Art wurden im Berichts-
jahr nebst Auferlegung der Verfahrenskosten zu Bussen
von iiber Fr. 70 verurteilt:

1. ein ¢«Dr. med.» in Wabern, der nur im Besitz eines
Auslinderdiploms ist, zu Fr. 155;

. ein Herborist in Soyhieres zu Fr. 150;

. ein Naturarzt in Basel zu Fr. 180 und Fr. 190;

. ein Schuhmacher in Gwatt zu Fr. 333;

. ein Kaufmann und Naturarzt in Heiden zu Fr. 100;

. ein Zahntechniker in Thun zu Fr. 100;
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7. ein Zahntechniker in Biel zu Fr. 200;
8. ein weiterer Zahntechniker in Biel zu Fr. 200;
9. ein Zahntechniker in Fontenais zu Fr. 177;

10. ein Zahntechniker in Hilterfingen zu.Fr. 200 und
6 Tage Haft mit Strafaufschub unter Auferlegung
einer Probezeit von einem Jahr;

11. eine «guérisseuse» in Basel zu Fr. 250 und 80 Tage
Haft mit Strafaufschub unter Auferlegung einer
Probezeit von 1 Jahr;

12. ein Naturheilkundiger in Brunnen zu Fr. 300;
18. ein Reisender in Niederteufen zu Fr. 100;
14. ein Naturheilkundiger in Seewen/Schwyz zu Fr. 200;

15. ein Naturheilarzt in Liebefeld/Kéniz zu Fr. 469 und
8 Tage Haft mit Strafaufschub unter Auferlegung
einer Probezeit von einem Jahr. Der gleiche Natur-
heilarzt wurde schon im Jahr 1951 unter drei ver-
schiedenen Malen zu Bussen von Fr. 198, Fr. 264
und Fr. 352 verurteilt.

16. ein Naturheilarzt in Kirchenthurnen zu Fr. 198;
17. ein Naturheilarzt in Herisau zu Fr. 200;
18. ein Handelsreisender in Ziirich zu Fr. 200.

IV. Die Ankiindigung wund Amnpreisung von Heil-
matteln jeder Art, medizimischen Apparaten und Gegen-
standen fiir Heilzwecke durch Inserate, Zirkulare sowie
Reklamen in Wort, Schrift und Bild, in andern als drzt-
lichen oder pharmazeutischen Fachschriften, seitens von
Personen, welche die dafiir erforderliche Bewilligung
unserer Direktion nach Ablauf der fiinfjéhrigen Giltig-
keitsdauer trotz unserer Aufforderung nicht erneuern
liessen oder tiberhaupt nie einholten.

V. Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz vom
2. Oktober 1924 betreffend Betiubungsmattel. Verurtei-
lungen wegen solcher Widerhandlungen wurden uns im
Berichtsjahr keine gemeldet.

VIII. Impfwesen

A. Pocken-Schutzimpfungen

Uber die Durchfiihrung der in unserem Kreisschrei-
ben vom 28. Mirz 1949 empfohlenen jihrlichen frei-
willigen und unentgeltlichen Pocken-Schutz-Impfungen
erwihnen wir folgendes:

I. Laut den von allen Regierungsstatthalterdmtern
in obgenanntem Kreisschreiben verlangten und von 26
Amtsbezirken eingegangenen Angaben sind im Berichts-
jahr von Kreisimpfdrzten folgende freiwillige und un-
entgeltliche Pockenschutzimpfungen ausgefithrt worden:

a) Erstimpfungen . . . . . . . . ... .. 945
b) Wiederimpfungen . . . . . . . . . . .. 484
Total 1429

davon 114 Selbstzahler, gegeniiber insgesamt 1229 Imp-
fungen im Vorjahr in 28 Bezirken. In den obgenannten
Zahlen sind die von andern Arzten ausgefiihrten pri-
vaten Pocken-Schutzimpfungen nicht inbegriffen. Diese
sind uns unbekannt.

Da aus den Amtsbezirken Moutier, Nidau, Seftigen
und Obersimmental, von denen die Angaben fehlen,
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keine Gesuche um Ausrichtung von Bundes- und Kan-
tonsbeitrdgen eingegangen sind, darf angenommen
werden, dass 1952 in diesen vier Amtsbezirken tiberhaupt
keine 6ffentlichen Impfungen durchgefithrt wurden. Wie
in den Vorjahren zeigte sich auch 1952, dass das Interesse
der Bevolkerung an den offentlichen Pockenschutz-
impfungen seit Aufhebung des Obligatoriums sehr ge-
ring ist. Da trotz Publikationen in den Vorjahren vieler-
orts niemand oder nur vereinzelte Personen erschienen,
haben viele Gemeinden 1952, ungeachtet unserer Emp-
fehlung, iiberhaupt keine Publikation mehr erlassen.

B. Diphtherie-Schutzimpfungen

Das Eidgenossische Gesundheitsamt hat in seinem
Kreisschreiben vom 5. Juni 1942 die Durchfithrung frei-
williger und unentgeltlicher Diphtherie-Schutzimp-
fungen empfohlen und an die diesbeziiglichen Ausgaben
der Kantone und Gemeinden einen Bundesbeitrag von
309, zugesichert. Die Sanitétsdirektorenkonferenz be-
schloss in ihren ausserordentlichen Sitzungen vom Ja-
nuar und Februar 1943 nach griindlicher Beratung und
gestiitzt auf die Ansichtsiusserung fachkundiger Arzte,
den kantonalen Gesundheitsbeh6rden zu empfehlen, alle
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und sogar bis 12
Jahren gegen Diphtherie impfen zu lassen.

Gestiitzt auf diese Empfehlungen des Eidgends-
sischen Gesundheitsamtes und der Sanitéitsdirektoren-
konferenz hat unsere Direktion mit Kreisschreiben vom
15. Mai 1943 den Einwohnergemeinden, unter Hinweis
auf die ihnen geméss Art. 2, Ziff. 1, lit. a, des Gesetzes
vom 9. Dezember 1917 iiber das Gemeindewesen ob-
liegenden Aufgaben auf dem Gebiete des Gesundheits-
wesens, ebenfalls empfohlen, im Interesse der Volks-
gesundheit dafiir zu sorgen, dass alle Kinder im Alter
von 1 bis 6 Jahren und, wenn maglich, auch die schul-
pflichtigen Kinder bis zum 12. Lebensjahr, sich frei-
willig und unentgeltlich gegen Diphtherie impfen lassen
konnen. Den Gemeinden wurde gleichzeitig mitgeteilt,
dass sie an ihre Ausgaben einen Bundesbeitrag von 809,
und einen Kantonsbeitrag von 159, erhalten. Bis
31. Mai 1953 sind uns keine Rechnungen fir durch-
gefithrte freiwillige und wunentgeltliche Diphtherie-
schutzimpfungen zugegangen.

IX. Heilmittel- und Giftverkehr

a) Pharmazeutische Spezialititen und medizinische
Apparate

In Anwendung von § 8 des Gesetzes vom 14. Mérz
1865 iiber die Austibung der medizinischen Berufsarten
sowie der §§50-53 der Verordnung vom 3. November
1933 tber die Apotheken, die Drogerien und den Klein-
verkauf von Arzneistoffen, pharmazeutischen Spezia-
litdten, medizinischen Apparaten und Giften, wurden
im Jahre 1952, gestiitzt auf die Gutachten der Inter-
kantonalen Kontrollstelle fiir Heilmittel (IKS), folgende
Bewilligungen zum Verkauf mit Publikumsreklame von
pharmazeutischen Spezialitiiten und medizinischen Ap-
paraten erteilt:
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1. zur Ankindigung und zum Verkauf nur in
Apotheken. . . . —
2. zur Ankindigung und zum Verkauf nur in

Apotheken und Drogerien . 214

3. zur Ankindigung und zum Verkauf nur in
Fachgeschéften. . . . 5

4. zur Ankiindigung und zum Verkauf in allen
Geschéaften. . . . . . . . ... .. .. 23
Total der erteilten Bewilligungen . 242

Wie schon in fritheren Jahresberichten erwihnt, hat
die massive Verschiebung der Apotheker-Spezialititen
ins Lager der Drogisten-Spezialititen auch im ver-
gangenen Jahre anfrehalten Die nachfolgende Tabelle
gibt einen Uberbhck itber die Zahl der in den letzten
Jahren erteilten Bewilligungen, sowie die Verschiebung
der einzelnen Verkaufsarten, wobei insbesondere darauf
hingewiesen sei, dass fiir Priparate, deren Verkauf aus-
schliesslich auf die Apotheken beschrinkt ist, die Publi-
kumsreklame nicht mehr zugelassen wird. Der Riick-
gang der Bewilligungen fiir pharmazeutische Spezia-
litdten, deren Verkauf auf Apotheken beschrinkt ist,
und das Ausbleiben solcher Bewilligungen im Jahre 1952
ist eben dadurch zu erkliren, dass fiir diese Kategorie
von Heilmitteln, (also von solchen, deren Verkauf ohne
Publikumsreklame nur den Apotheken zusteht) die
kantonale Verkaufsbewilligung gar nicht mehr not-
wendig ist, sobald die Begutachtung der Interkantonalen
Kontrollstelle fiir Heilmittel vorliegt.

Erteilte Bewilligungen
Verkaufsart

1952(1951|1950(1949{1948|1947(1946|1945]1944|1943

Apotheken . . . . . —| 4| 16| 1] 21| 57| 27|137| 36| 48
Apotheken und Dro-

gerien . . . . . . 214/371|319|141| 54|105| 60| 47| 42| 23
Fachgeschifte . . . 51121 91 7| 4 7 9] 1 4 2
Alle Geschifte . . . | 23] 21| 16| 4| 8| 11| 11| 24| 5| 12

Total |242(408|360|153| 87|180(107|209| 87| 85

Bei der Verschiebung der Apotheker-Spezialitéiten
zugunsten der Drogisten-Spezialititen handelt es sich
meistens um die vom Publikum am meisten gekauften
Priparate. Diese Entwicklung wird von der chemisch-
pharmazeutischen Industrie, die gebrauchsfertige Spe-
zialitdten in Massen auf den Markt bringt, gefordert.
Dies geschieht u.a. in der Weise, dass die bisherige
Zusammensetzung der Priparate durch die Hersteller-
firmen den neuen Grundséitzen der IKS zum Verkauf
in Drogerien angepasst wird.

Beir der Interkantonalen Kontrollstelle fir Heil-
mittel (IKS) in Bern wurden im letzten Jahr wesentlich
mehr, nimlich 1177 (im Vorjahr 857) neue Heilmittel
begutachtet. Die Differenz zwischen der Anzahl der von
der IKS ausgestellten Verkaufsempfehlungen und jener
der durch unsere Direktion erteilten Bewilligungen ist
vor allem durch den Umstand zu erkldren, dass gemiss
Vereinbarung mit der IKS, wie erwihnt, die Arznei-
mittel, die ohne Publikumsreklame ausschliesslich nur
in Apotheken verkauft werden diirfen, die kantonale
Bewilligung nicht notwendig haben. Die Kontrolle und
Begutachtung der Heilmittel durch die IKS fiir Heil-
mittel, deren Tatigkeit auf einer Vereinbarung zwischen
den Kantonen beruht, ist eine dringende Notwendigkeit
und erleichtert den kantonalen Sanitétsbehorden auf

12
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diesem Gebiet ihre Arbeit und Aufsichtspflicht. Aus
dem Tétigkeitsbericht der 1KS fiir das abgelaufene Jahr
geht schlissig hervor, dass ohne diese strenge Kontrolle
der Heilmittel auf dem Gebiet des Heilmittelhandels und
Verkaufs ein unvorstellbares Chaos herrschen wiirde,
und dass das Publikum sowie vor allem der kranke
Mensch riskieren miisste, Heilmittel angepriesen zu er-
halten, deren Zusammensetzung beanstandet werden
muss, deren Anpreisung und Deklaration nichts anderes
als Betrug darstellt, bei denen die angeblich darin ent-
haltenen Wirkstoffe fehlen oder der angebliche thera-
peutische Nutzen gar nicht zutrifft oder sogar aus-
gesprochen gesundheitsschédlich sind. In vermehrtem
Masse ist die IKS auch dazu iibergegangen, Heilmittel
wegen Ubersetzten Verkaufspreisen zuriickzuweisen.
Gemiss der Vereinbarung hélt sich die Sanititsdirek-
tion des Kantons Bern grundsitzlich an die Impfeh-
lungen der IKS.

b) Gifte

Gemiiss § 60 der obgenannten Verordnung vom
3. November 1933 sind im Berichtsjahr 12, im Vorjahr
18, Giftpatente gepriift und visiert worden.

X. Kantonale Betiubungsmittel-
kontrolle

Das Jahr 1952 stand fiir das Betdubungsmittel-
inspektorat im Zeichen des Ubergangs vom alten zum
neuen Betdubungsmittelgesetz. Das von den eidgends-
sischen Réten am 8. Oktober 1951 verabschiedete Ge-
setz und die vom Bundesrat am 4. Méarz 1952 hierzu
erlassene Vollziehungsverordnung traten am 1. Juni
1952 in Kraft. Auf diesen Zeitpunkt wurden allen am
Betdubungsmittelverkehr beteiligten Firmen und Per-
sonen, also den Bewilligungsinhabern fiir Fabrikation,
Verarbeitung und Handel, sowie allen Medizinalper-
sonen (Arzte, Apotheker, Zahnirzte und Tierirzte) ein
Exemplar des Gesetzestextes und ein Verzeichnis der
Betdubungsmittel mit einem Begleitschreiben iiber-
reicht, in welchem auf die hauptsichlichsten Anderun-
gen gegeniiber dem alten Gesetz aufmerksam gemacht
wurde. Die Apotheker erhielten ausserdem ein Inventar-
formular fiir die Bestandesaufnahme der neuen Be-
tdubungsmittel. Dieses wurde auf den 15. Juni 1952 aus-
gefiillt zuriickverlangt, was mit wenigen Ausnahmen
piinktlich besorgt wurde.

Eine der wichtigsten Anderungen gegeniiber dem
alten Gesetz betrifft das Heroin, das nun ein verbotenes
Betdubungsmittel ist. Am 12. Mai 1952 erliess deshalb
das Eidgenossische Gesundheitsamt eine Verfiigung tiber
die Ablieferung der Vorrite an Diazethylmorphin (Her-
oin). In dieser wurden alle Bewilligungsinhaber und
Medizinalpersonen aufgefordert, ihre Vorrite an die mit
der kantonalen Kontrolle betrauten Stelle, im Ifalle des
Kantons Bern also dem Betdubungsmittelinspektorat,
abzuliefern. Dieser Heroineinzug bedeutete eine grosse,
aussergewohnliche Arbeit, weil es zu diesem Zweck not-
wendig war, 155 HKinzellieferungen von 128 Lieferanten
zu registrieren, den Absendern den Empfang zu be-
statigen und die Waren mit detailliertem Lieferschein
an das Eidgenossische Gesundheitsamt weiterzuleiten.
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Das eingesandte Heroin musste zum Teil umgefiillt, zum
mindesten einer visuellen Prifung unterzogen, und ver-
dorbene Ware musste vernichtet werden. Dank des zum
grossten Teil von den Apothekern gut eingehaltenen
Ablieferungstermins konnte die ganze Aktion auf Ende
Juni 1952 reibungslos und ohne jede Reklamation ab-
geschlossen werden. Es wurden dem eidgendssischen
Gesundheitsamt insgesamt 743,71 Gramm Heroin-
hydrochloric., 129,7 ¢ Heroin-base einschliesslich 8022
Pulver und Granula und 89 Ampullen abgeliefert. Die
Vergiitung erfolgte im Laufe des Monats Oktober direkt
durch das KEidgendssische Gesundheitsamt auf der
Basis des in der Verfigung vom 12. Mai 1952 festge-
setzten Preises von Fr.1.90 pro Gramm.

Eine zweite sehr wichtige Neuerung im neuen Ge-
setz ist die Ausdehnung desselben auf die sogenannten
synthetischen Betdubungsmittel. Es handelt sich hier-
bei um stark wirkende Analgetika, die weder Rein-
alkaloide aus Drogen, noch daraus hergestellte Derivate
sind, sondern Stoffe mit ganz anderer chemischer Kon-
stitution, die vollsynthetisch hergestellt werden. Trotz
der chemischen Verschiedenheit erwiesen sich viele
dieser Stoffe nicht frei von den dem Morphium und
seinen Derivaten anhaftenden unangenehmen Neben-
erscheinungen der Erzeugung von Euphorie und Sucht.
Deshalb mussten auch diese Stoffe der Betdubungs-
mittelkontrolle unterstellt werden, was nach dem alten
(resetz nicht moglich war.

Diese Tatsache brachte es mit sich, dass die Kon-
trolltitigkeit des Betdubungsmittelinspektorates (Re-
gistrieren der Lieferscheine und anderer Liefermel-
dungen) sich bedeutend umfangreicher gestaltet.

Neben dieser Tétigkeit wurden wie tiblich eine An-
zahl Inspektionen in offentlichen Apotheken durch-
gefithrt. In den inspizierten Apotheken konnte Uber-
einstimmung der vorhandenen Betiubungsmittel mit
den aus Inventar, Ein- undAusgangsbelegen errechneten
Mengen festgestellt werden.

Am 15. Mirz 1952 wurde den Arzten und Apo-
thekern eine neue Sperrliste zugestellt, welche in alpha-
betischer Reihenfolge zunichst die im Kanton Bern
und hernach die in der ibrigen Schweiz wohnhaften
stichtigen Personen auffiihrt, iiber die eine Bezugssperre
verfiigt wurde. Am 28. August 1952 erfolgte ein erster
Nachtrag zu dieser Sperrliste. Diese Liste wird in Zu-
kunft vom Kidgendssischen Gesundheitsamt aufge-
stellt, welches dieselben den Kantonen zuhanden ihrer
Medizinalpersonen weiterleitet.

Auf Jahresende wurden alle Inhaber von Bewilli-
gungen fiir Fabrikation, Verarbeitung und Handel sowie
die interessierten wissenschaftlichen Institute aufge-
fordert, ihre Bewilligungen nach den durch das neue
Gesetz verdnderten Gegebenheiten erneuern zu lassen.

In Ausfithrung des Bundesgesetzes und der Ver-
ordnung des Bundesrates muss nun eine neue kantonale
Verordnung {iber Betdubungsmittel ausgearbeitet wer-
den, worin unter anderem die mit der Durchfiihrung
der kantonalen Kontrolle betrauten Organe bezeichnet
werden miissen (Art. 34 des Gesetzes). Um dies mit den
Erfahrungen der ersten Auswirkungen des neuen Ge-
setzes tun zu konnen, wurde mit dieser Arbeit absicht-
lich einige Monate gewartet. Mit Schreiben vom 8. De-
zember 1952 unterbreitete das Gesundheitsamt den
Kantonen einen Abinderungsvorschlag zum Art. 49 der
eidgenossischen Vollziehungsverordnung vom 4. Méarz
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1952, der nun bei der kantonalen Verordnung beriick-
sichtigt werden kann, sobald der Bundesrat die Ab-
anderung beschlossen hat, was am 1. Mai 1953 geschehen
und daher im Verwaltungsbericht fir das Jahr 1953 zu
erwihnen ist.

XI. Drogisten und Drogenhandlungen

Die Drogistenpriifungen haben wie bisher im Friih-

jahr und Herbst stattgefunden. An diesen Priifungen -

beteiligten sich im I'rithling 13 und im Herbst 13
Kandidaten (im Vorjahr 22 Kandidaten), von denen
20 die Priifung bestanden.

In 40 Drogerien sind amtliche Inspektionen durch-
gefithrt worden, ndmlich anlisslich:

Neueroffnungen . 6 gegenitber 7 im Vorjahr
Handénderungen . . . 1 » 1 » »
Verwalterwechsel . . . 0 » 0 » »
periodischer Inspektionen 12 » 3 » »
Nachinspektionen . . . 7 » 6 » »
ausserordentlicher Inspek-

tionen . . . . . . . 4 » 5 » »
Verlegung, Umbau. . . 5 » 1 » »

Inspektionen zur Krtei-
lung von Ratschligen,
Kontrollen ete. . . . 5 » 8 » »

Total 40 gegeniiber 81 im Vorjahr

Die allgemein giinstigen Verhéltnisse in der Volks-
wirtschaft haben sich auch beim Drogistengewerbe aus-
gewirkt. Im Berichtsjahr konnten 6 neue Bewilligungen
zum Betrieb von Drogerien erteilt werden. Ausserdem
haben wiederum einige Geschéfte eine Modernisierung
oder Erweiterung erfahren. Der Zustand der bernischen
Drogerien ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, be-
friedigend. Bei einer Anzahl Drogisten besteht die
Tendenz, neben den ausgesprochenen Drogerieartikeln
noch andere Warengattungen zu fithren, wie z. B. Ko-
lonialwaren, Merceriewaren, Reformartikel usw. Seit
der Inkraftsetzung der IKS-Abgrenzungsgrundsitze
auf 1. Januar 1949 haben sich die Verhéltnisse wesent-
lich gedndert. Die Drogisten haben ausgedehnte Ver-
kaufskompetenzen erhalten. Wenn eine Drogerie mit
einem andern Geschiiftszweig verbunden ist, wird eine
klare rdaumliche Trennung sowohl beim Verkaufslokal
als auch bei den iibrigen Réumen unumginglich.

Im Berichtsjahr wurde die Aufklirung der Dro-
gisten iiber die IKS-Abgrenzungsgrundsétze und das
kantonale Bewilligungsverfahren fortgesetzt. Die Grund-
siatze der IKS iiber die Verkaufsabgrenzung vom 1. Juli
1948 (Liste D), das Verzeichnis iiber die Gutachten-
antrige der IKS an die Kantone (Liste D I), das jedes
Jahr erscheinende Verzeichnis der Sanititsdirektion
iber die im Kanton Bern zum Verkauf in Drogerien
bewilligten pharmazeutischen Spezialititen und schliess-
lich die klare Vignettierung der Heilmittel (Beschluss
der Konferenz der Vereinbarungskantone vom 23. Mai
1950) gestatten es jedem Drogisten, sich iiber seine
Kompetenzen Rechenschaft abzulegen. Trotzdem musste
die Sanitdtsdirektion wiederum gegen eine Anzahl
Drogerien einschreiten, weil die Verkaufskompetenzen
zum Teil schwerwiegend iiberschritten wurden. In ein-
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zelnen Féllen wurden sogar Heilmittel gefiithrt, die der
verscharften Rezepturpflicht unterstellt sind, d. h. bei
welchen der Apotheker das Rezept ohne ausdriickliche
Erlaubnis des Arztes nicht repetieren darf! Verschie-
dentlich musste eine administrative Beschlagnahmung
von verbotenen pharmazeutischen Priparaten ange-
ordnet werden. In besonders schweren Féllen wurde
beim Richter Strafklage eingereicht. Ein Drogist wurde
zu einer Busse von Fr.400 verurteilt, ein anderer zu
Fr. 200. Ein Verfahren war auf Jahresende noch hiingig.
Eine weitere Verurteilung erfolgte wegen Abgabe von
Giften ohne Giftempfangsschein. In einer Drogerie
wurden betdubungsmittelhaltige Préparate vorgefun-
den. Auch in den kommenden Jahren wird die Sanitéts-
direktion zur Wahrung der Volksgesundheit alles daran
setzen missen, um die Einhaltung der Abgrenzungs-
grundsitze zu tiberwachen. Der Verein bernischer Dro-
gisten hat sich fiir die loyale Einhaltung dieser Richt-
linien ausgesprochen und missbilligt Widerhandlungen
gegen die diesbeziiglichen Vorschriften.

Das Inspektorat hat in 2 Geschéften eine unan-
gemeldete Kontrolle vornehmen miissen, weil unerlaubte
Heilmittel verkauft wurden. Das Lebensmittelinspek-
torat des Kreises IIT konnte im Zuge der iiblichen
Kontrolltatigkeit feststellen, dass auf dem Lande zahl-
reiche Geschéfte nach wie vor von gewissen Grossisten-
firmen, Apotheken und Drogerien mit verbotenen
Spezialititen beliefert werden. Dass dabei oft unkon-
trollierte und verlegene, d. h. unter Umstdnden unwirk-
same Heilmittel an die Bevolkerung gelangen, braucht
nicht besonders hervorgehoben zu werden. Einzelne
Grossisten, Apotheken und Drogerien haben sich auf
dem Gebiet des illegalen Heilmittelhandels «spezia-
lisiert» und liefern bedenken- und -gewissenlos alles, was
gewiinscht wird.

XII. Arzneimittelablagen

Gemiss §69 der kantonalen Apothekenverord-
nung vom 3. November 1933 kann die Sanitdtsdirektion
unter Beriicksichtigung schwieriger Arzneiversorgung
in Ortschaften, wo keine oOffentliche Apotheke oder
Drogerie besteht, eine Vertrauensperson zur Fiihrung
einer Arzneimittelablage erméichtigen. Von dieser Mog-
lichkeit wurde in den vergangenen Jahren von den
Gemeinden nur in beschrinktem Masse Gebrauch ge-
macht. Da immer wieder krasse Uberschreitungen der
Medizinalgesetzgebung durch Handlungen festgestellt
werden mussten, erliess die Sanitidtsdirektion im Mirz
zur Aufkldrung der Bevoélkerung eine Publikation tiber
die Regelung des Arzneimittelverkaufes und die Arznei-
mittelversorgung in abgelegenen Ortschaften, die im
Amtsblatt erschienen ist. Im Berichtsjahr konnten 17
neue Arzneimittelablagen in abgelegenen Ortschaften
errichtet werden. Es ist vorab Sache der Gemeinde-
behorden abzukldren, ob fiir die Errichtung einer Ablage
iberhaupt ein Bediirfnis besteht und ob ein geeigneter
Depothalter bezeichnet werden kann. Als Vertrauens-
personen gelten vorab Gemeindeschwestern, Hebammen
Leiter von Samariterposten, etec. Die bisherigen Er-
fahrungen haben mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass
sich Handlungen zur Fithrung einer Ablage nicht eignen.
Geméss Art. 2 des (esetzes iiber das Gemeindewesen
vom 9. Dezember 1917, gehort das Gesundheitswesen
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zu den Aufgaben der Gemeinde. Die Mitwirkung der
zustdndigen Gemeindebehdrden bei der Sicherstellung
der Arzneimittelversorgung auf dem Lande ist schlecht-
hin unerldsslich. Die Errichtung von Arzneimittelab-
lagen soll weiterhin gefordert werden. Nicht nur die
Apotheker, Arzte und Drogisten sollen zur Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiete des
Arzneimittelhandels verpflichtet werden, sondern auch
die Hersteller- und Vertriebsfirmen, die Arneimittel-
ablagen und die Handlungen haben sich den gesetzlichen
Vorschriften zu unterziehen.

XIII. Massage, Heilgymnastik und
Fusspflege

Im Berichtsjahr ist die Verordnung vom 19. De-
zember 1934 tber die Ausiibung der Massage, Heil-
gymnastik und Fusspflege sowie die Anwendung thera-
peutischer Hilfsmittel abgedndert und am 20. Juni 1952
durch eine neue Verordnung ersetzt worden. Die Dauer
der Ausbildung ist fir Massage allein oder fir Massage
und Heilgymnastik zusammen von 11, Jahren auf zwei
Jahre, diejenige fiir Fusspflege von 6 Monaten auf 18
Monate erhoht worden. Ferner bedarf es in Zukunft
tir die Eréffnung und den Betrieb einer SAUNA-
Badeanstalt (finnisches Wechselschwitzbad) in jedem
Fall einer Bewilligung der kantonalen Sanitétsdirektion.

Die 19 Priifungen, welche im Jahr 1952 abgehalten
wurden, haben die Erteilung folgender Berufsausiibungs-
bewilligungen zur Folge gehabt:

a) 8 Bewilligungen zur Ausiibung der Massage (2
Priifungen wurden nicht bestanden, indem ins-
besondere die theoretischen Kenntnisse in Ana-
tomie und Physiologie ungeniigend waren);

b) 2 Bewilligungen zur Ausiibung der Helgymnastik;
¢) 5 Bewilligungen zur Ausiibung der Fusspflege;
d) 1 sog. Meisterpriifung fir Massage und

¢) 1 tir Helgymnastik.

Der Kandidat der beiden Meisterpriifungen be-
absichtigte, eine Liernperson auszubilden; es musste ge-
priift werden, ob seine theoretischen und praktischen
Kenntnisse geniigten, um ihm die in § 4 der Verordnung
vom 20. Juni 1952 vorgesehene Erméchtigung zur Aus-
bildung erteilen zu konnen.

Die Bewnlhigung zur Ausiibung der Fusspflege konnte
einer Bewerberin ausgestellt werden, ohne sie einer be-
sondern Priifung zu unterziehen. Diese Fusspflegerin
hat sich iiber eine staatlich anerkannte, den bernischen
Vorschriften entsprechende Ausbildung ausgewiesen.
In gleicher Weise wurden drei Bewilligungen zur Aus-
iibung der Massage ausgestellt, ohne mit den Bewer-
bern ein Examen abzuhalten; sie konnten sich tber
vorschriftsgemésse Ausbildungen an staatlichen Schulen
und diesbeziigliche Zeugnisse ausweisen. Zur Betéti-
gung in einem Bezirksspital wurde einem Holldnder
eine Berufsausiibungsbewilligung als Massewr ohne
Ablegung eines Examens gewéhrt; die Bewilligung hat
nur Giltigkeit im Anstellungsverhéltnis, nicht aber zur
freien Praxis. Zwecks Annahme von Saisonstellen in
Gunten und Gstaad erteilten wir einer Masseuse und
etnem Masseur evne beschrinkte Berufsausiibungsbewilli-
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gung, welche nur fir die Dauer der Saison Giiltigkeit
haben.

Gemiss § 1 der Verordnung vom 20. Juni 1952
iiber die Ausiibung der Massage, Heilgymnastik und
Fussptlege sowie die Anwendung therapeutischer Hilfs-
mittel bedarf es zur Abgabe von medikamentésen Bi-
dern sowie zum Betrieb einer SAUNA (Heissluft-
Wechselbad) einer besondernBetriebsbewilligung unserer
Direktion. Im Berichtsjahr wurden vier derartige Be-
willigungen ausgestellt, ferner je eine Bewilligung zum
Betrieb eines Institutes fiir Paraffin-Schwitzpackungen
sowie eines Krankenpflege- und Bade-Institutes mit
Ultraschallgeriat. Letzteres kann nur auf drztliche Ver-
ordnung hin angewendet werden.

XIV. Infektionskrankheiten

1. Allgemeines

Im Jahr 1952 sind uns von édrztlicher Seite fol-
gende Infektionskrankheiten gemeldet worden:

Gemeldete  Gegeniiber
Krankheiten dem
im Jahr Jahre
1952 1951
1. Epidemische Genickstarre . . . . 19 13
2. Paratyphus. . . . . . . . . .. 380 18
3. Abdominaltyphus . . . . . C 7 18
4. Kinderlihmung. . . . . . . . . 92 184
5. Diphtherie . . . . . . . . . . . 26 69
6. Scharlach . . . . . . . R 4 312
7. Masern. . . . . . 202 2473
8. Roteln. . . . . . ... ... 159 27
9. Windpocken (spitze Blattern). 443 211
10. Keuchhusten . . . . . . . . . . 843 391
11. Mumps . . . . . . . . . . .. 91 328
12. Influenza. . . . . . . . .. . . 843 5484
13. Epidemische Gehirnentziindung. . 3 —
14. Morbus Bang. . . . . . . . .. 16 12
15. E-Rubr . . . . . . .. Ce 9 5
16. Epidemische Leberentzindung . . 71 31
17. Malaria . . . . . . . .. G e — -
18. Fleckfieber. . . . . . . . . . . — —
19. Trachom.. . . . . . . e e —
20. Weilsche Krankheit . . . . . . . — —
21. Erythema infectiosum . . . . . . 3 ——
22. Dysenteria epidemica (Ruhr) . . . — —
23. Q-Fieber. . . . . . . . . . 1 ——
24. Maltafieber. . . . . . . . 1 -
25. Milzbrand . . . . . . . 1 —

Im Vergleich zum letzten Jahr trat die Kinder-
ldthmung in stark vermindertem Masse auf. In einer
Gemeinde musste im September wegen einer Scharlach-
epidemie die Schule geschlossen werden. Kpidemisch
sind auch aufgetreten Roteln: 1 Epidemie; Windpocken:
5 Epidemien; Keuchhusten: 8 Epidemien; Influenza:
2 Epidemien.

In Ausfithrung des Bundesratsbeschlusses vom 21.
Januar 1947, wonach die Anzeigepflicht fiir Syphilis
(Liwes), Gonorrhoe (Blennorrhagie) und fiir weichen
Schanker besteht, wurden unserer Direktion im Be-
richtsjahr folgende Félle von Geschlechtskrankheiten
gemeldet:
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Gonorrhie:
weiblich 25 Tdlle gegentiber 34 im Vorjahr,
ménnlich 50 Félle wie im Vorjahr;
Syphilis:
weiblich 14 I'élle wie im Vorjahr,
ménnlich 14 Fille gegeniiber 15 im Vorjahr.

In sechs IFillen war unsere Direktion gendtigt,
wegen den zu treffenden Magsnahmen mit den Behorden
und mit den Patienten selber zu verhandeln. In drei
Fillen konnten die Patienten nicht ausfindig gemacht
werden.

Laut Weisung des Eidgenossischen Gesundheits-
amtes werden die aus dem Ausland einreisenden Arbeit-
nehmer an der Grenze einer serologischen Untersuchung
unterzogen.

Im Berichtsjahr sind unserer Direktion 26 aus-
landische Arbeitnehmer aus Italien, Osterreich und
Deutschland, meistens Hausangestellte, Hotelangestellte
und Landarbeiter, gemeldet worden. Da sich beim
Grenziibertritt ein verddchtiger Befund auf Syphilis
zeigte, wurden diese Auslinder einem bernischen Arzt
zur weiteren Untersuchung und allfilligen Behandlung
zugewiesen. Die meisten Blutuntersuchungen sind nor-
mal ausgefallen, vereinzelte wiesen positive Befunde auf
und mussten drztlich behandelt werden ; andere kehrten
zu diesem Zweck in ihr Land zuriick.

2. Tuberkulose

a) Krankheitsmeldungen und Massnahmen

Im Berichtsjahr gelangten 327 Fille von anstecken-
der und anzeigepflichtiger Tuberkulose zur Anzeige gegen-

iber 870 im Jahr 1951. Die Meldungen werden nach wie’

vor durch den Kantonsarzt an die zustéindigen Tuber-
kulose-Fiirsorgestellen weitergeleitet mit der Weisung,
die erforderlichen Massnahmen zur Verhiitung der
Weiterverbreitung der Tuberkulose und zum Schutz der
Kranken, ihrer Familien und der weiteren in ihrer Um-
gebung lebenden Personen zu veranlassen.

Auch im vergangenen Jahr hatte sich unsere Direk-
tion mit der zwangsweisen Hospitalisierung von reni-
tenten, ansteckungsgefihrlichen Tuberkul6sen zu be-
fassen gemiiss Erginzung vom 8. Oktober 1946 zu der
kantonalen Vollziehungsverordnung betreffend Mass-
nahmen gegen die Tuberkulose vom 29. Marz 1982. Da
die Station fiir asoziale und geisteskranke Tuberkuldse
immer noch fehlt, sah sich unsere Direktion gendtigt,
diese Kranken zwangsweise in die kantonalen Heil- und
Pflegeanstalten tberfithren zu lassen. Zwei Patienten
wurden in der Anstalt Bellelay interniert, wovon einer
nach durchgefithrter Expertise in ein Bezirksspital ver-
legt, werden musste, aus dem er allerdings nach kurzer
Zeit entfloh. Zwei weitere Tuberkulose mussten in die
Anstalt Miinsingen eingewiesen werden. Bei einem in der
Anstalt Witzwil internierten Strafling wurde eine Miliar-
tuberkulose festgestellt; das Bezirksspital Thun nahm
den Patienten auf. Die kantonale Polizeidirektion ver-
langte eine Umgebungsuntersuchung, welche im Juli
1952 an zirka 600 Personen der Anstalt Witzwil durch-
gefithrt wurde. Ein aus dem Bezirksspital Langnau i. E.
entflohener Patient wurde nach seiner Auffindung poli-
zeilich nach Heiligenschwendi iiberfithrt. Gegen einen
andern an offener Lungentuberkulose erkrankten,dusserst
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renitenten Patienten reichte das Polizeiinspektorat von
Thun Strafanzeige ein gestiitzt auf Art. 17 des Bundes-
gesetzes vom 13. Juni 1928 betreffend Massnahmen
gegen die Tuberkulose. Der Mann wurde gebiisst; trotz-
dem verweigerte er die drztliche Untersuchung und Be-
handlung. Um wenigstens iiber die Ansteckungsgefahr
genau orientiert zu werden, verfiigten wir die zwangsweise
Ubertithrung nach dem Tiefenauspital. Zu dieser Unter-
suchung musste er mit Polizeigewalt gefithrt werden.

Diese wenigen Beispiele bestidtigen immer wieder,
dass die Errichtung einer Station fir tuberkuldse Straf-
gefangene, Geisteskranke und Asoziale eine dringende Not-
wendagkeit ist. Die Sanitétsdirektion hat das Raumpro-
gramm aufgestellt und als Standort ist die Heil- und
Pflegeanstalt Bellelay vorgesehen. Die Plane werden von
der kantonalen Baudirektion erstellt.

b) Massnahmen in den Gemeinden

Gemiss § 87 der kantonalen Vollziehungsverord-
nung vom 29. Mirz 1932 betreffend Massnahmen gegen
die Tuberkulose ist von den Gemeinden alljahrlich @ber
die von ihnen getroffenen Massnahmen Bericht zu er-
statten.

Bei 1152 (im Vorjahr 1227) wunterstiitzungsbediirf-
tigen Tuberkulosen mussten die Gemeinden Schutzmass-
nahmen ergreifen, die in gewohnter Weise in der Ab-
sonderung der Kranken, Verlegung in Tuberkulose-
stationen, Pflegeanstalten und in teilweise dauernder
Internierung bestanden.

Tuberkulose Pflegekinder wurden 235 (gegeniiber
111 im Vorjahr) gemeldet. Diese sind je nach Art und
Grad der Erkrankung hospitalisiert oder in Praventorien,
Erholungsheimen oder hygienisch besonders geeigneten
Pflegeorten untergebracht worden.

Der Ansteckungsgefahr durch Tuberkulose ausgesetzte
Kinder meldeten die Gemeinden im Berichtsjahr 846
gegeniiber 740 im Vorjahr. Sie wurden durch die Tuber-
kulose-Fiirsorgestellen kontrolliert und anderweitig
untergebracht, um nach Moglichkeit dem Ausbruch
einer Tuberkulose vorzubeugen.

Gesundheitsschéidliche Wohnungen wurden 502 (im
letzten Jahr 542) gemeldet, wovon 292 auf die Stadt
Bern entfallen, nach Abzug von 67 im Jahr 1952 auf-
gehobenen und abgebrochenen ungesunden Wohnungen.
Das stadtbernische Wohnungsinspektorat hat im ganzen
1118 Inspektionen ausgefithrt, wobei 26 Wohnverbote
erlassen wurden.

Gestutzt auf § 12 der kantonalen Vollziehungs-
verordnung vom 29. Marz 1932 betreffend Massnahmen
gegen die Tuberkulose kénnen die Gemeinden tuber-
kulosefordernde, z. B. feuchte, lichtarme und ungenii-
gend liftbare Wohnungen verbieten oder nur an kinder-
lose Mieter zum Bewohnen gestatten. Diese Vorschrift
kann allerdings wegen der vielerorts noch bestehenden
‘Wohnungsknappheit nicht immer angewendet werden.

Desinfektionen wegen Tuberkulose wurden im Be-
richtsjahr in den Gemeinden 477 gegeniiber 458 im
Vorjahr ausgefithrt. In dieser Zahl sind 205 Desinfek-
tionen in der Stadt Bern inbegriffen, wovon 82 Des-
infektionen in 121 Réumen unentgeltlich ausgefiihrt
wurden.

Der vom Eidgendossischen Gesundheitsamt organi-
sierte Kurs zur Ausbildung von Zivildesinfektoren wurde
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im Amtsblatt bekanntgemacht. Es erfolgten drei Anmel-
dungen aus drei verschiedenen Gemeinden. Alle Teil-
nehmer haben den Kurs mit Frfolg bestanden.

Avrztliche Schiileruntersuchungen wurden auch im
Berichtsjahr in dert 1.,4.und 9. Schulklassen vor-
genommen. Die bei den Durchleuchtungen festgestell-
ten tuberkulosegefihrdeten oder Tuberkulosekranken
Schiiler werden von den Fiirsorgerinnen der érztlichen
Pflege zugefithrt und, wenn nétig, in eine Kuranstalt
eingewiesen.
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¢) Bundes- und Kantonsbeitrige

I. Im Berichtsjahr sind an die Betriebskosten des
Jahres 1951 zur Bekdmpfung der Tuberkulose den nach-
genannten Beitragsberechtigten als Kantons- und Bun-
desbeitrage, sowie von unserer Direktion fiir Unter-
stiitzungen, édrztliche Meldungen, bakteriologische Spu-
tumuntersuchungen etc., folgende Beitriige ausgerichtet
worden:

Beitragsberechtigte Kantonsbeitragc Bundesbeitrige
in % in I'ranken in % in Franken
1. Heilstatte fiir Tuberkulose in Heiligenschwendi 289 184. — | 129, | 129311
2. Kindersanatorium Solsana in Saanen . . . . . . . . . . . 116 600. — | 12 9 31 701
8. Kinder-Heil- und Erholungsstitte «Maison Blanche» in Leu-
bringen = ¢ s i ;o wom o e s s omE e s o8 s E & s ow @ E 16 000.— | 129, 17 585
4. Sanatorium «Les Minoux» in Pruntrut 2532.— | 129, 17 871
5. Sanatorium «Le Chamossaire» in Leysin an die Kosten der
zum bernischen Einheitskostgeld im Jahr 1951 verpflegten
Bermer.: s s 5 + s wwae s 5 som e s 2 s wE : 5 6@ 249 650. — | 12 %, 71 980
6. Bernische Clinique Manufacture in Leysin an die Kosten der
zum bernischen Finheitskostgeld im Jahr 1951 verpflegten
Berner . . o : s 5w woi s os s ow s 5 os s m & § 5 owm e s 108 518.— | 12 9%, 59 618
7. Bernische Heilstétte Bellevue in Montana an die Kosten der
zum bernischen Einheitskostgeld im Jahre 1951 verpflegten
Berner o o s 2 i . noe i o5 5w s s g s ® s d w8 815997.— | 129, | 129 829
8. 17 Tuberkuloseabteilungen von Spitilern . . 207988.— | 109 | 1381 658
Kantonsbeitrdge erhalten aber nur 15 Splta,labtellungen
9. Dlagnostlsch-therapeutlsche Zentralstelle der Bernischen Liga
gegen die Tuberkulose im Tiefenauspital der Stadt Bern. . . 20 000. — — —
10. Tuberkuloseabteilung des Asyls «Gottesgnad» in Ittigen 109, 5199.— | 10 9% 5199
11. Sieben Pridventorien, d. h. sechs Ferien- und Erholungsheime
sowie die Freiluftschule Elfenau in Bern. . . . . . . . . . 109, 8923.— | 109 8 923
12. Bernische Liga gegen die Tuberkulose
a) Betriebsbeitrag . . . . . . . . ... o000 50 9% 29 000.— | 3889, 19 522
Der Bundesbeitrag betrug fiir die Fiirsorgetitigkeit 83 %, und Dems
tiir die Verwaltungskosten 259, der reinen Ausgaben. 25 %
b) Kantons-Beitrag an die Streptomycinkuren . . . . . . . [679% 11 740. — —
18. Kantonalbernischer Hilfsbund zur Bekdmpfung der chirurgi-
schen Tuberkulose. . . . . . . . . . . . . .. .. ... 50 9, 20 039.— | 383 9 13 100
Der Bundesbeitrag betrug fir die Fiirsorgetitigkeit 83 %, L&
und fir die Verwaltungskosten 25 9%, der reinen Ausgaben. 25%
14. 25 Tuberkulosefiirsorgevereine . . . . . . . . . . . . .. 344 062. — 266 874
Der Bundesbeitrag betrug fir die Fursorgetat1gke1t 33 %,
fur die Verwaltungskosten 25 %, und fiir Desinfektionen 20 %, der
reinen Ausgaben. Der Kantonsbeitrag wurde prozentual in
gleicher Hohe gewéhrt plus 10 Rp. auf den Kopf der Wohn-
bevolkerung des Fiirsorgebezirks.
Ubertrag 1745 427.— 908 171
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Beitragsberechtigte Kantonsbeitrage Bundesbeitrage
in 9% l in Franken in % I in Franken
Ubertiag 1745 427. — 908 171
15. 214 Einwohner- und gemischte Gemeinden sowie finanziell
selbstéindige Schulgemeinden . ; 30 % 38305.— | 209, 30 929
Der Kantonsbeitrag betrug fiir d1e vom Bund mlt 20% bzwgf. bz .
und fiir Schirmbildaufnahmen mit 25 % subventionierten Aus- | 8 % 25 %
gaben 309, und fiir die vom Bund fir schuldrztlichen Dienst odeor
mit 8 %, subventionierten Ausgaben ebenfalls 8 %,. 8 %
16. Kantonalverband bernischer Samaritervereine . . . . . . . — 20 % 476
Der Kantonsbeitrag wurde zu Lasten des Kontos 1400 944 7
mit Fr. 4000 ausgerichtet, weshalb nicht noch ein Beitrag aus
dem Tuberkulosefonds gewihrt worden ist.
17. Tuberkulosefiirsorge der Universitdt Bern . . 200. — — —
18. Arztlicher Dienst in 11 Erziehungsanstalten fiir Kinder und
Jugendliche . . . . . . . . ... L. 20 % 204.— | 209, 204
oder oder
8% 8 %
19. Tiefenauspital Bern, Kantonsbeitrag an die Kosten fiir grosse
lungenchirurgische Operationen . . . . . . . . . . . . .. 21 254. — - —
20. Tuberkulose Vorbeugungszentrale, Kantonsbeitrag . . . . . 140 000.— — —
21. Bundesbeitrige an die Ausgaben unserer Direktion pro 1951:
@) fiir Unterstiibzung und Pension an eine Lehrperson — 50 9, 390
b) fiir drztliche Meldungen, bakteriologische Untersuchungen . 20 9, 890
22. Unsere Direktion hat im Jahr 1952 bezahlt fir:
a) 416 drztliche Meldungen je Fr.2, total . . . . . . . 832. — —- ==
b) bakteriologische Untersuchungen von Sputum - 3165. — —_ —
c) Pflegetagsbeitrige an das Bezirksspital Frutigen fur tuber-
kulgse Kranke . . . . . g @ s G % B EmE &8 S 369.80 — —
d) Bureaumaterialien, Zirkulare und Beboldung 5958.90 — —
Total Betriebsbeitrige und bezahlte Kosten 1955 715.70 936 060
gegeniiber Fr. 1 997 646.85 Kantonsbeitrigen und Fr. 955 564 Bun-
desbeitrdgen im Vorjahr.
II. An Bau-, Mobiliar- und Einrichtungskosten zur ein Bundes- und Kantonsbeitrag von je 20%, d. h.
Bekémpfung der Tuberkulose sind folgende Bundes- je Fr. 338.

und
1.

Kantonsbeitrige bewilligt worden:
Der bernischen Herlstdtte fiir Tuberkulise in Heiligen-

schwendi an die Anschaffungskosten eines trag- Die Tuberkulose-Vorbeugungszentrale (TVZ)
N o}

baren Diagnostik-Rontgenapparates im Betrage
von Fr. 5264 ein Bundes- und Kantonsbeitrag von
je 259, d. h. je Fr. 1289.

d) Die Tuberkulose-Vorbeugungszentrale

hat

das zweite Geschiftsjahr hinter sich. Es wurde ihr be-
kanntlich, gestiitzt auf eine Vereinbarung mit der berni-
schen Liga gegen die Tuberkulose und der bernischen
. Dem Ferien- und Erholungsheim der Stadt Nidaw in  Arztegesellschaft, die Aufgabe iibertragen, die von der

Schwanden/Sigriswil an die Kosten der Anschaffung  Liga begonnene Schirmbildaktion fortzusetzen und aus-
verschiedener Kiichenmaschinen und eines Elektro- zubauen, sowie die in andern Léndern mit Erfolg an-
heizkorpers im Betrage von Fr.5636.10, wovon gewandte Tuberkulose-Schutzimpfung (BCG-Impfung)
I'r. 1690 als beitragsberechtigt anerkannt wurden, als wichtige Vorbeugungsmassnahme durchzufiihren.
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Diese Aktion besteht in der Vornahme der sogenannten
Tuberkulinprobe und bei negativer Reaktion der sich
daran anschliessenden Schutzimpfung mit dem hiefiir
erprobten und bewéhrten Impfstoff BCG (Bazille Cal-
mette-Guerin). Am wichtigsten ist dabei die Durch-
fithrung bei den Schulkindern (im 1.und 9. Schuljahr)
und bei den Jugendlichen und jingeren Erwachsenen.
Die Impfung bei den Schiilern wird in Verbindung mit
den Schulérzten durchgefithrt. Als zentrale Organi-
sationsstelle dient die Tuberkulose-Vorbeugungszentrale,
die ihre Tatigkeit am 1. Februar 1951 aufgenommen hat
und als deren Leiter ein Spezialarzt, Herr Dr. med.
Willy Fritschy in Bern gewéihlt wurde, dem diese Aufgabe
im Nebenamt obliegt. Eine Kommission, der je 2 Ver-
treter der Liga und der Arztegesellschaft angehéren, ist
der TVZ beigegeben. Sie untersteht im tibrigen der Auf-
sicht der Sanitéitsdirektion. Die Zentrale verfugt uber
ein Sekretariat in Bern. Diese arbeitet mit den im Bud-
get der Sanitétsdirektion jeweilen bewilligten Krediten.

Es wurden vorgenommen: 1952 1951
Schirmbildaufnahmen . . . . 30500 19 000
BCG-Schutzimpfungen 12000 7000

Aus dem interessanten Bericht des Leiters der
Tuberkulose-Vorbeugungszentrale zitieren wir folgende,
auch die Offentlichkeit interessierende Stellen:

«Von den 80 505 Schirmbildaufnahmen zeigten 3190
einen Befund (= 12,829%,), davon bedurften 1414
(= 4,689,) weiterer Abkldrung, wihrend 2496 Schirm-
bilder (= 8,819,) belanglose Befunde aufwiesen. Es
wurden uns total 75 aktive, nicht bekannte Tuberkulosen
gemeldet (= 2,46%/,,/), ndmlich 15 bazillire Fille
(0,49%00/) 29 abazillire aktive Lungentuberkulosen
(= 0,95%/), und 31 Primédr- und Hilusdrisentuberku-
losen (= 1,01%4,/), die wohl mehrheitlich ebenfalls
Primértuberkulosen entsprechen. Die Primértuberku-
losen wurden hiufiger bei Schiilern und Jugendlichen
gefunden, wihrend die bazilliren Fille fast ausschliess-
lich bei Erwachsenen und Jugendlichen vorkamen. Diese
Tatsache zeigt uns, in welcher Richtung die Schirmbild-
untersuchungen auszubauen sind. Wir miissen alles
daran setzen, in vermehrtem Masse Erwachsene unter-
suchen zu konnen: nur so wird es gelingen, die noch
unbekannten Offentuberkulosen zu finden, sie der Hei-
lung zuzufithren und dadurch Streuquellen auszuschal-
ten. Durch diese Massnahmen wird die Durchseuchungs-
geschwindigkeit, weiterhin abnehmen, es werden noch
in vermehrtem Masse Spétprimoinfektionen zur Be-
obachtung kommen. Die Expositionsprophylaxe bedarf
daher der Iirginzung durch die Individualprophylaxe
mittels BCG-Impfung. Nur nebenbei sei bemerkt, dass
wir mit dem Schirmbild 14 Silikosen erfassten, wovon
eine ganze Reihe bisher nicht bekannter Fille.

Von den 1414 abklirungsbediirftigen Féllen konnten
leider nur 1059 Abklérungsberichte (= 74,8%,) erhalten
werden. FEin Teil der Fille, von welchen wir keinen Be-
richt erhielten, wurde untersucht, der Bericht aber trotz
mehrmaligen Nachfragen nicht erhalten, ein anderer
Teil entzog sich der drztlichen Untersuchung.

Besondere Beachtung verdienen nun die 259%, der
Félle, von denen kein Bericht eingegangen ist. Anléss-
lich der Schirmbild- und Impfaktion in Bolligen-Stettlen
konnten wir in dieser Hinsicht sehr wichtige Erfahrungen
sammeln. Die Tuberkulosefiirsorgerin fiir die betreffen-
den Gemeinden hat sich der recht undankbaren Auf-
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gabe unterzogen, allen diesen Féllen personlich nach-
zugehen und sie doch noch der Abklarung zuzufiihren.
Es stellte sich nun heraus, dass gerade unter denjenigen
welche der Aufforderung zur zweiten Abklirung nicht
Folge leisten wollten, ein iibermissig hoher Prozent-
satz aktiver Tuberkulosen zu finden ist. Diese Tatsache
verdient grosste Beachtung. Es ist unbedingt not-
wendig, dass die Tuberkulosefiirsorgerinnen allen diesen
Fillen nachgehen.

Die Zahl der BCG-Impfungen hat gegeniiber dem
Vorjahr ebenfalls zugenommen. In der Statistik werden
11 974 Impfungen aufgefithrt, in Wirklichkeit sind es
aber wesentlich mehr. Hier gilt noch in vermehrtem
Masse, was beim Schirmbild schon erwihnt wurde -
die Zahl der eingehenden Impflisten lasst zu wiinschen
tibrig. Schitzungsweise wurden @ber 14 000 Impfungen
ausgefithrt.

In den Schulen gewinnen die BCG-Impfungen zu-
sechends an Boden. Bei der Zivilbevilkerung ist die
Durchfiihrung einer Impfaktion recht mithsam. Einfach
ist es, wenn die Erwachsenen in den Betrieben an ihrem
Arbeitsort erfasst werden koénnen. Auf diese Weise
erreicht man wenigstens die ménnliche Bevolkerung.

Betriebe, welche Schirmbilduntersuchungen durch-
fithren, zeigen sich in der Regel auch fiir die BCG-
Impfungen aufgeschlossen. Die weiblichen Erwachsenen
sind aber, sofern sie nicht am Arbeitsort geimpft werden
konnen, viel schwerer zu erreichen. Sie werden nur
anlésslich Aktionen unter der Zivilbevolkerung erfasst,
solche Aktionen zeitigen aber, gemessen am Aufwand,
ein wesentlich geringeres Ergebnis als die Impfaktionen
in den Betrieben. Trotz intensiver Aufklirung mittels
Presse, Vortrige und Abgabe unserer Schirmbild- und
BCG-Broschiire in jede Haushaltung kénnen kaum mehr
als 20259, der Bevolkerung erfasst werden. Trotzdem
sind diese Aktionen iiberaus wichtig, sie miissen durch-
gefithrt werden, wenn wir mdoglichst viele Erwachsene
fiir die Impfung gewinnen wollen. Sehr erfreulich war
die Aktion in der Gemeinde Stettlen, wo wir Dank dem
Entgegenkommen der Direktion der Papierfabrik Deiss-
wil einen grossen Teil der erwachsenen Bevolkerung
erfassten; auch in der Gesamtgemeinde Bolligen konnte
eine erfreulich hohe Beteiligung festgestellt werden. Die
Tatsache, dass die Gemeinde erhebliche Beitriige an die
Kosten des Schirmbildes leistete, hat zweifellos zu
einer wesentlichen Steigerung der Beteiligung gefiihrt.
Derartige Aktionen sollten unbedingt gratis durch-
gefithrt werden konnen. Nur pro memoria sei erwihnt,
dass auch im Grossen Rat des Kantons Bern eine
Schirmbild- und Impfaktion wihrend einer Session zur
Durchfithrung kam.» -

e) Die Tuberkuloseepidemie in Movelier

In das Berichtsjahr 1952 fillt die Angelegenheit
von Movelier, einer kleinen jurassischen Gemeinde im
Amtsbezirk Delsberg, wo bekanntlich ein an anstecken-
der Tuberkulose leidender Lehrer wihrend der Dauer
von zwei Monaten als Stellvertreter der Oberschule
wirkte und damit eine Tuberkuloseepidemie unter den
Schulkindern verursachte. Hdtte man entsprechend den
Vorschriften der eidgendssischen Tuberkulosegesetz-
gebung den fraglichen Lehrer durch die zustindigen
Stellen in Movelier einer Untersuchung unterzogen, so
wire diese bedauerliche Epidemie unter den Kindern
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vermieden worden. Von grosstem Interesse ist die Tat-
sache, dass bei 5 von den 34 Kindern einige Monate vor-
her eine BCG-Schutzimpfung vorgenommen wurde und
keines dieser Kinder erkrankte, obwohl sie der gleichen
Klasse angehorten. Zwei Familien hatten je ein ge-
impftes und 1 ungeimpftes Kind in der gefihrdeten
Klasse, wobei die nicht geimpften Kinder dieser beiden
Familien erkrankten und die beiden geimpften Kinder
gesund blieben. Einen schliissigeren Beweis fiir die heil-
same Wirkung der Schutzimpfung kann man sich gar
nicht vorstellen. Von den erkrankten Kindern mussten
25 hospitalisiert werden, davon waren 15 im Frithjahr
1953 immer noch in einem Sanatorium. Der tragische
Fall Movelier und die dabei gesammelten Erfahrungen
sollte alle Eltern bewegen, bei den Schutzimpfungen, die
bei negativer Tuberkulinreaktion in den Schulen vor-
genommen werden, ihre Zustimmung zu geben.

XV. Krankenanstalten

A. Spezialanstalten

An Spezialanstalten fiir Kranke wurden im Berichts-
jahr folgende Beitriige an Betriebskosten ausgerlchtet
bzw. an Baukosten zugesichert:

L. Jéhrliche Beilrige an die Betriebskosten:
1. ordentliche Kantonsbeitrige:

a) der Anstalt «Bethesda» fiir Epi-
leptische in Tschugg . . . Fr.

b) den Asylen « Gottesgnad» fiir Un-
heilbare . . . . »

¢) dem Jenner- Klnderspltal in Bern »
und aus der «Sevay »
(zudem Fr. 113 387.80 von der

Erziehungsdirektion)

d) dem kantonal-bernischen Siug-
lings- und Miitterheim in Bern »
und aus der «Seva»

¢) dem Kmdexspltal Wildermeth in
Biel . . . . »

2. Betlrdge aus dem Tuber]mloscfonds
berechnet auf Grund der vom Bund
als beitragsberechtigt anerkannten
Betriebskosten des Jahres 1951:

a) der Tuberkuloseabteilung des
Krankenasyls «Gottesgnad» in
Ittigen ein Beitrag von 109, an
die mit I'r.51993.80 als bei-
tragsberechtigt anerkannten Be-
triebskosten, d.h. . . . . . . »

b) der Tuberkuloseabteilung des
Jenner-Kinderspitals in Bern ein
Beitrag pro Pflegetag von I'r. 1.85
inIT. Klasse, Fr. 2.451n IT1. Klasse
und Fr.3.— und Franken 2.85

81 968
25 000

40 000
3 000

20 000
4 000

10 000

5199

in IV. Klasse, total . . . . . . » 8 227
Total jihriiche Kantonsbeitrdge 111
gesamt . Fr. 197 394

gegeniiber Fr. 196.490.— im Vorjahr

3. Bundesbeitrige an die Betriebskosten des Jahres
1951 zur Bekimpfung der Tuberkulose:
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a) an die Tuberkuloseabteilung des Asyls « Gottes-
gnady in Ittigen ein Beitrag von 109, der bei-
tragsberechtigten Betriebskosten, d.h. Fran-
ken 5199 gegeniiber Fr. 2633 im Vorjahr;

b) an die Tuberkuloseabteilung des Jenner-Kin-
derspitals in Bern ein Beitrag von 109, der
subventionsberechtigten Betriebskosten, d. h.
Fr. 4111 gegeniiber Fr. 5555 im Vorjahr.

II. Ewmmalige Kantonsbeitrdige an Neu-, Um- oder
Erweiterungsbauten wurden aus dem Unterstiitzungs-
fonds fiir Kranken- und Armenanstalten bewilligt:

Dem oberaargawischen Krankenasyl «Gottesgnad» in

St. Niklaus ber Koppigen an verschiedene Reno-

vationskosten im Betrage von Fr. 9300 ein Beitrag

von 259%,, d. h. Fr. 2325.

B. Bezirkskrankenanstalten

I. Kantonsbeitrdge

a) Die jéhrlichen Betriebsbettrige an die 32 Bezirks-
spitdler und das Tiefenauspital der Stadt Bern wurden,
gestiitzt auf das Gesetz vom 22. Mai 1949 iiber Betriebs-
beitrége an das Inselspital, die Bezirksspitiler und ge-
meinniitzige Krankenanstalten, berechnet unter Beriick-
sichtigung folgender Faktoren:

1. des Durchschnittes der beitragsberechtigten Pflegetage
in den Jahren 1949, 1950 und 1951 und zwar nach
Abzug der nicht beitragsberechtigten Pflegetage von
gesunden Sduglingen, ferner von Auslindern und
Internierten, die nicht auf Kosten bernischer
Armenbehorden verpflegt wurden;

2. der finanziellen, okonomischen und lokalen Verhdll-
nisse der verschiedenen Spitdler, wie z. B. die
Steueranlage der Gemeinden, ihre Bau- und Be-
triebsbeitrige, die Kostgelder fiir Unterstiitzte, die
Vermogensertragnisse, Schuldzinse und Betriebs-
kosten der Spitiler, die Leistungen der selbst-
zahlenden Patienten fiir die Verpflegung und érat-
liche Behandlung usw.;

3. der geographischen Lage und der Enifernung der
Spitiler von Bern in Amtsbezirken, deren Kin-
wohner sich nur in geringem Masse im Inselspital
pflegen lassen konnen;

4. der Pflegetage von Armengendssigen in Bezirks-
sputéilern, die vorwiegend minderbemittelte Patien-
ten pflegen;

5. der Bezirksspitiler, die eine Schule fiir die Ausbil-
dung von Krankenschwestern unterhalten, ndmlich in
Biel, Langenthal und Thun.

Unter Beriicksichtigung dieser verschiedenen Fak-
toren wurden an 32 Bezirksspitéler und das Tiefenau-
spital der Stadt Bern Betriebsbeitrige von insgesamt
Fr. 1532 000 ausgerichtet, gegeniiber I'r. 1 520 000 im
Jahr 1951.

b) Eimmalige Kantonsbeitrige an Neu-, Um- oder
Erweiterungsbauten sind, in Anwendung des Dekretes
vom 22. September 1947 iiber Baubeitriige an Gemeinde-
und Bezirkskrankenanstalten, auf Grund detaillierter
Kostenvoranschlidge und Pline, je nach den finanziellen,
okonomischen und lokalen Verhéltnissen bis zum gesetz-
lichen Maximum von Fr.-100 000 folgenden Spitilern
bewilligt worden:
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1. dem Bezirksspital in St. Imier an die auf Fr. 420 830
veranschlagten Kosten des Neubaues eines Schwe-

stern- und Personalhauses ein Beitrag von 209,
d. h. Tr. 84 166;

2. dem Bezirksspital Schwarzenburg an die auf
Fr. 18 295.30 berechneten Kosten fiir den Umbau
der Heizung auf Olfeuerung und Erstellung einer
neuen Telephonanlage ein Beitrag von 209, d. h.
Fr. 3 659;

3. dem Bezirksspital Interlaken an die auf Fr. 90 000
veranschlagten Kosten fir den Ausbau des Dach-
stockes im Absonderungshaus fir Angestellten-
zimmer mit 14 Betten und die Renovation von
4 Schwesternzimmern im I. Stock ein Beitrag von
18,5%,, d. h. Fr. 16 650;

4. dem Bezirksspital Laufen an die Kosten fiir den
Neubau des Schwesternhauses und Verbindungs-
baues mit dem Spitalgebdude, die auf F'r. 550 000
veranschlagt wurden, der gesetzliche Hochstbeitrag
von Fr. 100 000;

5. dem Bezirksspital Oberdiessbach an die Umbaukosten
im Rontgenraum im Betrage von I'r. 7 763.85 ein
Beitrag von 139, d. h. Fr. 1 009;

6. dem Inselspital in Bern an die auf Ir. 22 361.15
betragenden Kosten der durch Umbau im Parterre
des Geb#dudes der medizinischen Klinik geschaffenen
Réumlichkeiten fiir die sogenannte synkardiale
Massage des Dr. med. M. Fuchs ausnahmsweise ein
einmaliger Beitrag von Fr. 11 000.

I1. Zahl der verpflegten Personen und Pflegetage

In den 82 Bezirksspitilern und dem Tiefenauspital
der Stadt Bern sind im Berichtsjahr 38 784 Kranke mit
835 065 Pflegetagen, 6172 gesunde Siuglinge mit 68 405
Pflegetagen, 11 Begleitpersonen mit 82 Pflegetagen, zu-
sammen 44 967 Personen mit insgesamt 903 552 Pflege-
tagen verptlegt worden, gegeniiber 42 920 Personen mit
insgesamt 872 930 Pflegetagen im Vorjahr. In diesen
Zahlen ist das Verwaltungs-, Pflege- und Dienstpersonal
nicht inbegriffen. Die Zahl der Krankenpflegetage ist
gegeniiber dem Vorjahr von 807 722 im Berichtsjahr auf
885 065 gestiegen.

C. Frauenspital

I. Zahl der Kranken, der Pflegetage und der
Geburten

Im Berichtsjahr wurden im kantonalen Frauen-
spital verpflegt:
1889 Kranke auf der gyndkolo-
gischen Abteilung mit . .
2121 Kranke auf der geburtshilf-
lichen Abteilung mit . . 32 530 »
1958 Kinder mit . .. 23532 »
36 Schillerinnen und »
121 Arzte, Schwestern, Hebam-
men und Dienstpersonal mit 44 094 »

6125 Verpflegte mit insgesamt . 183 772 Pflegetagen

83 616 Pflegetagen

gegeniitber 5616 Verpflegten mit insgesamt 136 677
Pflegetagen im Vorjahr.
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Die durchschnittliche Verpflegungsdauer der er-
wachsenen Kranken betrug im Berichtsjahr 16,5 Tage,
im Vorjahr 16,6 Tage und diejenige der Kinder 12 Tage,
im Vorjahr 11,4 Tage.

Die Zahl der Patienten belief sich am 31. Dezember
1952 auf insgesamt 219, wovon 152 Erwachsene und
67 Kinder, gegeniiber total 186, wovon 128 Erwachsene
und 58 Kinder, im gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Die Zahl der Entbindungen im Frauenspital betrug
im Berichtsjahr 1844, wovon 1680 eheliche und 164 un-
eheliche Geburten waren, gegeniiber 1662 Geburten
im Vorjahr, wovon 1473 eheliche und 189 uneheliche
Geburten. Trotzdem die Zahl der Entbindungen im
Frauenspital um 182 Geburten zunahm, sind gegeniiber
dem Vorjahr 25 aussereheliche Geburten weniger fest-
zustellen. Dieser bedeutende Riickgang trotz starker
Zunahme der Geburten ist offenbar eine Ifolge der
behordlich bewilligten Unterbrechung von Schwanger-
schaften. :

Die Zahl der Poliklinischen Geburten in der Woh-
nung der Wochnerinnen ist gegeniiber 86 im Vorjahr
auf 81 im Berichtsjahr gesunken. In den poliklinischen
Sprechstunden wurden 18 715 Konsultationen gegen-
iiber 18 815 im Vorjahr erteilt. Die &rztlichen Haus-
besuche sind von 146 im Vorjahr auf 152 im Berichts-
jahr gestiegen.

Gemiiss Verfiigung unserer Direktion sind, wie
schon letztes Jahr, ledige Mitter im Frauenspital
kostenlos entbunden und verpflegt worden. Der Fiir-
sorgedienst des Frauenspitals betreute 160, im Vor-
jahr 170, ledige Mutter gemeinsam mit ihren Kindern.

Im Berichtsjahr wurden in zwei sechsmonatigen
Kursen 14, im Vorjahr 18, Schiilerinnen in der Miitter-
und Sduglingspflege weiter ausgebildet.

II. Zahl der kweiblichen Geschlechtskranken

Ausschliesslich in der Klintk des kantonalen Frauen-
spitals wurden 10weibliche Geschlechtskranke behandelt.

Ausschliesslich in der Poliklinik sind 1 neue und
7 aus dem Vorjahr iibernommene weibliche Geschlechts-
kranke drztlich behandelt und kontrolliert worden.

Teils in der Klinik und teils in der Poliklinmik wurden
11 neue und aus dem Vorjahr 1 weibliche Geschlechts-
kranke #rztlich behandelt und kontrolliert.

Insgesamt sind im Frauenspital und in der Poli-
klinik 22 neue und 8 aus dem Vorjahr iibernommene,
also inggesamt 30 weibliche Greschlechtskranke behandelt
und kontrolliert worden, gegeniiber 18 neuen und 12
aus dem Jahr 1950 itbernommenen, d. h. insgesamt 25
Geschlechtskranken im Jahr 1951.

Von den 30 Patienten sind 25 wegen Gonorrhée und
5 wegen Syphilis im Frauenspital drztlich behandelt und
kontrolliert worden, gegeniiber 21 wegen (Gonorrhoe
und 4 wegen Syphilis im Vorjahr.

D. Kantonale Heil- und Pflegeanstalten
I. Zahl der Kranken und der Pflegetage

In den drei kantonalen Heil- und Pflegeanstalten
Waldau, Miinsingen und Bellelay sowie in Familien-
pflege und Kolonien sind im Berichtsjahr verpflegt
worden:
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1. in der Anstalt Waldaw 1800 Kranke mit insgesamt
389 151 Krankenpflegetagen gegeniiber 1789 Kran-
ken mit total 375 166 Krankenpflegetagen im Vor-
jahr;

2.1in der Anstalt Minsingen 1957 Kranke mit ins-
gesamt 425 298 Krankenpflegetagen gegeniiber 1896
Kranken mit im ganzen 414 784 Krankenpflege-
tagen im Vorjahr;

3. in der Anstalt Bellelay 822 Kranke mit insgesamt
174 578 Krankenpflegetagen gegeniiber 745 Kran-
ken mit im ganzen 173 035 Krankenpflegetagen
im Vorjahr.

Die Zahl der Kranken betrug am 81. Dezember 1952

1. in der Anstalt Waldaw 1078 Kranke gegeniiber 1023
Kranken im Vorjahr, wovon in der Anstalt selber
960 Kranke gegeniiber 903 im Vorjahr, in Familien-
pflege 66 gegeniiber 68 im Vorjahr, in der Anna
Miiller-Kolonie Schonbrunnen 23 gegeniiber 26 im
Vorjahr,in der Kolonie Gurnigel 11 gegeniiber 8 im
Vorjahr und in der Kinderbeobachtungsstation
Neuhaus 18 wie im Vorjahr;

2. in der Anstalt Mimnsingen 1173 Kranke gegeniiber
1158 Kranken im Vorjahr, wovon in Familien-
pflege 89 gegeniiber 83 im Vorjahr;

3. in der Anstalt Bellelay 491 Kranke gegeniiber 492
Kranken im Vorjahr, wovon in Familienpflege 70
gegeniiber 67 im Vorjahr.

I1. Geisteskranke Staatspfleglinge
in der Nervenheilanstalt Meiringen

1. Die Zahl der Kranken der vom Staat Bern in der
Privatnervenheilanstalt Meiringen untergebrachten Pa-
tienten betrug am 1. Januar 1952 180 wie im gleichen
Zeitpunkt des Vorjahres. Im Laufe des Jahres waren 20
Eintritte, 7 Austritte und 8 Todesfille zu verzeichnen,
so dass sich am 81. Dezember 1952 185 Patienten in
Meiringen aufhielten. Insgesamt wurden wahrend des
Jahres 1952 wie im Vorjahr 200 Personen verpflegt.

2. Die Zahl der Pflegetage der vom Staat in der
Anstalt Meiringen versorgten Patienten belief sich auf
66 718 (im Vorjahr 65 744), welche mit Fr.9.40 (im
Vorjahr 8.45) der Anstalt Meiringen vergiitet werden
mussten. Die durchschnittliche Besetzung betrug 182,3
(im Vorjahr 180,2) Patienten.

8. An Kostgeldern bezahlte die Heil- und Pflege-
anstalt Miinsingen der Anstalt Meiringen:

a) tiir 66 718 Tage zu Fr.9.40 . Fr. 627 149.20
b) fiir Bettreservierungen . . . . . » 31.—

Total Fr. 627 180.20
gegeniiber im Vorjahr Fr. 584 486.70
Die Kostgeldeinnahmen fir diese
Patienten betrugen aber nur . . . » 348 405.—
gegeniiber im Vorjahr I'r. 308 258.70 o
Hieraus ergab sich ein Ausgaben-
tiberschuss zu Lasten der Betriebs-
rechnung der Anstalt Miinsingenvon Fr. 278 775.20
gegeniiber im Vorjahr Fr. 276 228 ~

4. Die Kontrollbesuche in der Anstalt Meiringen
wurden durch den mit der Aufsicht betrauten Professor
Dr. Miller, Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Miin-
singen, ausgefiihrt.
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ITI. Beamtenwechsel

1. Pfarrer Schitti ist als Seelsorger der Heil- und
Pflegeanstalt Waldau und Miinsingen zuriickgetreten.
Zu seinem Nachfolger hat der Regierungsrat Pfarrer
Bernhard Niiesch, Pfarrer in Roggwil, gewihlt.

2. In der Anstalt Bellelay hat der Verwalter Louis
Comte sein Amt, das er wihrend mehr als 32 Jahren be-
treute, wegen Erreichung der Altersgrenze niedergelegt.
Louis Comte war ein vorziiglicher Beamter; ruhig und
zielbewusst in seiner restlosen Pflichterfiillung und in
seiner gewinnenden Bescheidenheit gleich vorbildlich,
widmete er seine ganze Kraft der Anstalt und meisterte
mit Geschick und bestem Erfolg die grossen und schwie-
rigen Verwaltungsaufgaben, die in den letzten drei
Jahrzehnten in Bellelay zu bewiltigen waren.

Zu seinem Nachfolger hat der Regierungsrat Charles
Mertenat aus Soyhiéres gewdahlt.

Den beiden zuriickgetretenen gewissenhaften und
pilichtgetreuen Beamten wird fiir die' dem Staat ge-
leisteten Dienste auch an dieser Stelle der verbindlichste
Dank ausgesprochen.

E. Inselspital

I. Bundes-, Kantons- und Gemeindebeitrdge

Dem Inselspital in Bern wurden im Berichtsjahr fol-
gende Beitrige ausgerichtet:

a) gestiitzt auf Art. 1, Abs. 1, des Ge-
sotzes vom 22. Mai 1949 iiber Be-
triebsbeitrige an das Inselspital,
die Bezirksspitiler und gemein-
niitzige Krankenanstalten der Jah-
resbeitrag von 80 Rp. auf den Kopf
der Wohnbevolkerung nach den defi-
nitiven Ergebnissen der Volkszéh-
lung vom 1. Dezember 1950 total .
wie im Vorjahr;

b) gestiitzt auf § 28, Ziff. 1, der kan-
tonalen Vollziehungsverordnung vom
29. Mérz 1932 zu den eidgendossischen
und kantonalen Gesetzen betreffend
Massnahmen gegen die Tuberkulose
tiir die Tuberkuloseabteilung der Me-
dizinischen Klinik und der Ohren-
klinik zwei Beitréige von zusammen »
gegeniiber Fr. 5060 im Vorjahr;

Fr. 641 554.60

4264.—

¢) die Gemeindeberlrige gemiss Art. 1,
Abs. 2, des vorerwidhnten Gesetzes
vom 22. Mai 1949 {iber Betriebsbei-
trige an das Inselspital von 492 Fin-
wohner- und gemischten (Gremeinden
40 Rp. auf den Kopf der Wohnbevsl-
kerung nach der Volkszihlung vom
1. Dezember 1950, d. h. zusammen »
wie im Vorjahr;
msgesamt . . . .. ... o
gegeniiber Fr. 933 070.60 im
jahr.

d) Weitere Staatsbeitrige erhielt das
Inselspital von der Erzichungsdirek-
tton, nimlich:

286 456. —

. . Fr. 982 274.60
Vor- —
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1. an den Betrieb der klinischen In-

stitute . . . Fr. 605000.—
2. fiir die Ver Gutuno von Frelbetten 39 172. —
3. fir Gebaudeunterhalt ..oy 72750, —

total Beirdge der Erziehungs- —

direktion . . Fr.716 922. —

gegeniiber Tr.’ 715 750 1mVormhr.

¢) Bin Bundesbeitrag zur Belimpfung
der Tuberkulose von 10 9%, der bei-
tragsberechtigten Betriebskostenvon
Ty, 184 433. 40 fur alle im Jahr 1951
auf den verschiedenen Abteilungen,
d. h.. auch ausserhalb den vorge-
nannten Tuberkuloseabteilungen des
Inselspitals drztlich behandelten und
verpflegten Tuberkulgsen im Betrage
von . . .. Fr. 13443.—
gegeniiber Fl 1() 141 im Vouahr B

F. Zahl der in offentlichen Krankenanstalten
behandelten Kranken und der Pflegetage -

Zum erstenmal bringen wir im vorliegenden Ge-
schiftsbericht eine Gesamtzihlung der in den &ffent-
lichen Spitdlern verpflegten Kranken und der Pflege-
tage fiir das Jahr 1952:

Kranke Pflegetage
Inselspital . . 9295 245 213
Frauenspital (ohne Kinder). . 4010 66 146
Kantonale Heil- und Pflegeanstal-
ten Waldau, Miinsingen und
Bellelay 1) . . 4779 1055745
82 Bezirksspitiler und Tlefenau- ’
spital Bern. : 44 845 889 057
Jenner-Kinderspital und Klnder-
spital Wildermeth Biel. 2144 57 060
5 Sanatorien in Heiligenschwendi,
Saanen, Montanaund 2inLeysin?) 2 197 308 095
Krankenasyle «Gottesgnad» in
Beitenwilund Ittigen, St. Niklaus,
Mett, Spiez und Brodhiisi, La
Neuveville und Langnau . 1028 296 935
Total 68298 2918 251

1) inbegriffen 200 Patienten mit 66 718 Pflegetagen in
der privaten Nervenheilanstalt Meiringen gemiiss Staatsvertrag.
Da diese Patienten der Aufsicht der Heil- und Pflegeanstalt
Miinsingen unterstellt sind, werden sie dort zugezéhlt.

%) Die Gesamtzahl der Tuberkulosepatienten und ihrer
Pflegetage ist hoher, da die Tuberkuloseabteilungen im Insel-
spital, in der ’Flefenau und in den Bezirksspitilern bei diesen
Krankenanstalten gezéhlt sind. Mit diesen kommt man auf
total 83 192 Tuberkulosepatienten mit 400 284 Pflegetagen.

G. Privatkrankenanstalten

Im Berichtsjahr sind gestitzt auf die Verordnung
vom 3. November 1939 iiber die Krankenanstalten fol-
gende Betriebsbewilligungen erteilt worden:

1. Zur Aufnahme von zwei Irauen zur Entbindung
wurde einer Hebamme in Tramelan eine Bewilli-
gung erteilt;
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2. das Seraphische Liebeswerk in Solothurn hat in
Belfond-Goumois eine Privat-Entbindungsanstalt
mit 21 Betten fiir Wochnerinnen und 27 Betten fiir
Sduglinge eroffnet, wofiir die vorgeschriebene Be-
willigung erteilt wurde.

XVI. Staatliche Lenkung der Ausbildung und
Diplomierung des Krankenpflegepersonals, der
Wochen- und Sduglingspflegerinnen

Im Sinne von § 2, Absatz 2, der Verordnung vom
25. Mail945 tiber die Ausiibung des Krankenpflegeberufes
st derHauspflegerinnenschule desschweizerischen gemein-
niitzigen Vereins, Sektion Bern, eine generelle Bewtlli-
gunyg tiir die von dieser Schule dlplomlerten Hauspflege-
rinnen ausgestellt worden.

Diese neue Hauspflegerinnenschule wurde in ver-
dankenswerter Weise von der Sektion Bern des schwei-
zerischen gemeinniitzigen Vereins gegriindet und begann
ihre Tétigkeit im Berta Triissel-Haus im abgelaufenen
Jahre. Der Kanton Bern leistet an die Betriebskosten
einen Staatsbeitrag von I'r. 15 000. Bei den auszubilden-
den Hauspflegerinnen handelt es sich nicht um Kranken-
schwestern, sondern um Midchen, die neben der selb-
stindigen und umsichtigen Fiihrung des Haushaltes
auch befihigt sind, unter der Aufsicht des Arztes, der
Krankenschwester oder Sduglingsschwester auch leichte
Pflegefille von erkrankten oder noch pflegebediirftigen
Familienmitgliedern zu iibernehmen. Dieser Typus der
Haus- und Heimpflegerinnen ist namentlich in Arbeiter-
und Mittelstandsfamilien notwendig, wenn die Mutter
zu Hause bettlédgerig ist oder aus dem Spital entlassen
wurde, aber noch einer pflegebediirftigen Rekonvales-
zentenzeit bedarf, da die eigentliche Krankenschwester
den Haushalt nicht auch noch fithrt. Das Ausbildungs-
programm besteht in einem 3 Monate dauernden Schu-
lungskurs im Internat, darauf folgen 8 Monate Prakti-
kum in Spitdlern, Séuglings- und Altersheimen und
sodann ein Abschlusskurs im Internat, der einen Monat
dauert. Die Aushildungszeit betrigt also insgesamt
1 Jahr. Die Haus- oder Heimpflegerin steht im Dienst
von Familien in denen die Hausfrau krank ist, im Wochen-
bett liegt, oder noch gepflegt wird, oder zur Erholung
von zu Hause fort muss.

Stipendien zur Berufsausbildung sind im Berichts-
jahr zugesichert, bzw. ausbezahlt worden:

a) zugesichert wurden Stipendien im Betrage von je
Fr. 300 bis Fr. 500, nidmlich an 81 Krankenlern-
schwestern und an 8 Wochen- und Sauglingslern-
schwestern, gegeniiber 23 Krankenlernschwestern
und 10 Wochen- und Séuglingslernschwestern im
Vorjahr;

ausbezahlt wurden 39 Stipendien im Gesamtbetrag
von Ir. 15700, gegeniiber 38 Stipendien mit ins-
gesamt F'r. 14 850 im Vorjahr.

b)

Die im Jahre 1952 zugesicherten Stipendien sind
sdmtliche ausbezahlt worden.

Die beiden staatlichen Pflegerinnenschulen in den
Bezirksspitilern Thun und Biel, die als einzige kein
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Lehrgeld verlangen, entwickeln sich in erfreulicher auch im Herbst mit einem dreijihrigen Ausbildungskurs
Weise. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und das Aus- zu beginnen. '
bildungsprogramm entspricht jenem der Rotkreuz-

schulen. Ende des Berichtsjahres 1952 befinden sich in Bern, den 4. Juni 1953.
diesen beiden Schwesternschulen 60 Schiilerinnen in Der Direktor des Samiti ]
Ausbildung. In der Thunerschule konnte man im letzten er Dircktor des Samititswesens:

Jahre dazu tibergehen, nicht nur im Friithjahr, sondern Giovanoli

Vom Regierungsrat genehmigt am 7. Juli 1953.

Begl. Der Staatsschreiber: Schneider






	Verwaltungsbericht der Sanitäts-Direktion des Kantons Bern

